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Kurzfassung – Abstract

Anforderungen an die Evaluation der Kurse zur 
Wiederherstellung der Kraftfahreignung gemäß 
§ 70 FeV

Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung 
gemäß § 70 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) – im 
Folgenden als §70-Kurse – bezeichnet, sind ver-
kehrspsychologische Gruppenmaßnahmen für 
Personen, die im Straßenverkehr mit Alkohol und/
oder Drogen auffällig wurden. In diesen Kursen sol-
len in der Begutachtung der Fahreignung (Medizi-
nisch- Psychologische Untersuchung, MPU) fest-
gestellte Eignungsdefizite ausgeräumt werden. 
Teilnehmenden an den Kursen wird nach erfolgrei-
chem Abschluss die Fahrerlaubnis ohne erneute 
Begutachtung neu erteilt, d. h. diese Kurse haben 
Rechtsfolgen. Dementsprechend müssen an die 
Kurse hohe Qualitätsanforderungen gestellt wer-
den. Dies beinhaltet auch die regelmäßige Evalua-
tion der Kurse.

Im vorliegenden Bericht werden einheitliche Anfor-
derungen für die Evaluation definiert, die zukünftig 
durch die Träger der §70-Kurse, aber auch in an-
deren Bereichen der Fahreignungsförderung, ange-
wendet werden können. Diese sollen dazu beitra-
gen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
Evaluationsbefunden zu erhöhen, und gleichzeitig 
neue Möglichkeiten für die Evaluation aufzeigen.

Die Arbeitsgruppe hat die nachfolgenden Empfeh-
lungen für die Evaluation entwickelt, eine verbind-
liche Festlegung wird empfohlen:

• Kriterium: einschlägige Wiederauffälligkeit;

• Datengrundlagen: ZFER und FAER;

• Stichprobenziehung (grundsätzlich vor der Un-
tersuchung festzulegen): 

– bei kleineren Trägern: Vollerhebung aus zwei 
Rekrutierungsjahrgängen, 

– bei größeren Trägern: zufällig gezogene 
Stichprobe aus zwei Rekrutierungsjahrgän-
gen;

• Beobachtungsdauer: drei Jahre mit Datum der 
Neuerteilung;

• Grenzwert zur Bewertung des Kurserfolgs:  
10 %.

Für eine Evaluation sind als Untersuchungszeit-
raum einschließlich Versuchsplanung mindestens 
sieben Jahre zu veranschlagen.

Requirements for the evaluation of courses for 
the restoration of fitness to drive according to 
§70 FeV

Courses for restoring a person‘s fitness to drive in 
accordance with §70 German Driving Licence 
Regulation (FeV)), subsequently referred to as 
§70-courses, are traffic-psychological group 
measures for persons who have become 
conspicuous in road traffic with alcohol and/or drugs 
related offences. In these courses, deficits in 
aptitude that have been identified in the assessment 
of fitness ot drive (medical-psychological 
examination, MPU) are to be eliminated. After 
successful completion of the course participants will 
be issued a new driving licence without a repeat 
assessment, i.e. these courses have legal 
consequences. Accordingly, the courses must meet 
high quality requirements. This also includes the 
regular evaluation of the courses. 

This report defines uniform requirements for 
evaluation which can be applied in the future by the 
organisers of the §70-courses, but also in other 
areas promoting fitness to drive. They should 
contribute to increasing the transparency and 
comprehensibility of evaluation results and at the 
same time point out new possibilities for evaluation.

The working group has developed the following 
recommendations for evaluation, a binding 
specification is recommended:

• Criterion: relevant repeat offences;

• Data bases: ZFER (Central Register of Driving 
Licences) and FAER (Register of Driver Fitness);

• Sampling (generally to be determined before 
the investigation): 

– for smaller institutions: complete survey from 
two recruitment years,

– for larger institutions: random sample from 
two recruitment years;
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• Observation period: three years from date of 
new issue;

• Limit value for evaluation of course  
performance: 10%.

For an evaluation, at least seven years should be 
estimated as investigation period including design 
of experiments.



5

Inhalt

Glossar und Abkürzungen. . . . . . . . . . . . . .  6

1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

1.1 Zielsetzung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

1.2 Zusammensetzung der Experten- 
gruppe und Vorgehen. . . . . . . . . . . . . .  9

1.3 Identifizierte Themenbereiche . . . . . . .  9

2 Studie zur Aktualisierung der  
Referenzwerte: Legalbewährung  
verkehrsauffälliger Kraftfahrer  
nach Neuerteilung der Fahr- 
erlaubnis (KÜHNE & HUNDERT- 
MARK, 2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

2.1 Ziel der Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

2.2 Untersuchungsdesign. . . . . . . . . . . . . .  10

2.3 Grundgesamtheit . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

2.4 Eignungsmängel und Indikatoren  
der Legalbewährung. . . . . . . . . . . . . . .  11

2.5 Zentrale Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . .  12

3 Betrachtung der §70-Kurse und  
zugehöriger Evaluationen . . . . . . . . .  12

3.1 Interpretation von Legalbewährungs- 
daten verschiedener Evaluations- 
studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

3.2 Evaluationsansätze im internationalen  
Vergleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

3.3 Kosten-Nutzen-Betrachtung der  
§70-Kurse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

4 Stichprobentheoretische  
Überlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

4.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

4.2 Voll- oder Teilerhebung. . . . . . . . . . . . .  19

4.3 Anforderungen an eine Stichprobe. . . .  19

4.4 Ermittlung der Stichprobengröße . . . . .  20

4.5 Verhältnis Größe der Grundgesamt- 
heit und Stichprobenumfang . . . . . . . .  20

4.6 Beispiele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

5 Empfehlungen zur 
 Datenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

5.1 Kriterienauswahl Wirksamkeit . . . . . . .  21

5.2 Datengrundlage für die  
Legalbewährung. . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

5.3 Stichprobenziehung und  
Datenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

5.4 Beobachtungsdauer und Wert  
zur Bewertung des Kurserfolgs . . . . . .  23

5.5 Zeitpunkte für Aktivitäten und  
Bearbeitungszeiten der Behörden . . . .  25

6 Konzept für die summative  
Evaluation von §70-Kursen . . . . . . . .  28

7 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

8 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

 Vorschlag für ein alternatives  
Vorgehen zur Evaluation des  
Kurserfolgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

 Datenerhebung und  
Datenverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . .  33

 Einbeziehung von Kontrollvariablen  
zur Sicherung der Validität . . . . . . . . . .  34

 Datenspeicherung . . . . . . . . . . . . . . . .  34

 Datenauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

 Datenbewertung. . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38



6

Glossar und Abkürzungen
Beobachtungszeit, geplante
Dauer der anvisierten Beobachtung potenzieller Er-
eignisse für alle Probanden

Effektivität
Das Verhältnis von erreichtem Ziel zu definiertem 
Ziel; hier im Hinblick auf die angestrebten Kursziele 
(Legalbewährung und Einstellungs – und Verhal-
tensänderungen)

Effizienz
Zielt auf die Beurteilung ab, ob sich ein Kursmodell 
unter Berücksichtigung von Kosten – Nutzen – As-
pekten im Hinblick auf Ökonomie und Verhältnismä-
ßigkeit als effizient erweist

Ereignis, auslösendes
Ereignis, aufgrund dessen die Probanden ausge-
wählt wurden. In dieser Studie gilt insbesondere die 
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach einer voran-
gegangenen Entziehung als auslösendes Ereignis

Ereignis, kritisches
Auftreten von spezifischen Verkehrsverstößen und 
spezifischen Fahrerlaubnismaßnahmen

Erfolg vs. Wirksamkeit
Der Erfolg einer Maßnahme bemisst sich allein am 
Endergebnis. Ob die Maßnahme aber im Sinne di-
rekter Kausalität wirksam ist oder andere Faktoren 
zum Erfolg beitragen, kann durch das bei einer  
Kursevaluation angewendete Untersuchungs-
design nicht identifiziert werden. Entsprechend wird 
empfohlen, die Bezeichnung Wirksamkeit im Rege-
lungstext der FeV durch das Wort Erfolg zu erset-
zen

Legalbewährung (im verkehrsrechtlichen Sinn)
Umfasst das gesamte Verhalten im Straßenverkehr 
bereits verkehrsrechtlich auffällig gewordener Per-
sonen innerhalb einer Beobachtungszeit im An-
schluss an ein auslösendes Ereignis

Rekrutierungszeitraum
Wenn in diesem Zeitraum ein auslösendes Ereignis 
eintritt, wird die betreffende Person in die Untersu-
chung aufgenommen

Unabhängige Stelle zur Prüfung der Geeignet-
heit
Mit zehnter Verordnung zur Änderung der Fahr-
erlaubnis-Verordnung und anderer straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2014 
(BGBl. I S. 348) eingeführte Stellen, die die wissen-

schaftliche Grundlage und die Geeignetheit der 
Kurse gemäß Anlage 15 zu § 70 Absatz 2 Fahr-
erlaubnis-Verordnung bestätigen müssen

Verkehrsbewährung
Umfasst das Straßenverkehrsverhalten innerhalb 
einer Beobachtungszeit im Anschluss an ein auslö-
sendes Ereignis

Abkürzungen

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BMV Bundesverkehrsministerium 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

DG TREN Directorate-General for Energy and 
Transport

FAER Fahreignungsregister (seit 01.05.2014)

FeV Fahrerlaubnis-Verordnung

KBA Kraftfahrt-Bundesamt

MPU Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung

OVG Oberverwaltungsgericht

StGB Strafgesetzbuch

StPO Strafprozeßordnung

StVG Straßenverkehrsgesetz

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

VkBl Verkehrsblatt

VZR Verkehrszentralregister (bis 
30.04.2014)

ZFER Zentrales Fahrerlaubnisregister

§70-Kurs Kurs zur Wiederherstellung der 
Kraftfahreignung gemäß den 
Vorschriften nach § 70 Fahrerlaubnis-
Verordnung



7

1 Einleitung
1.1 Zielsetzung

Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung 
gemäß § 70 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), im 
Folgenden als §70-Kurse bezeichnet, sind verkehrs-
psychologische Gruppenmaßnahmen für Perso-
nen, die im Straßenverkehr mit Alkohol und/oder 
Drogen auffällig wurden. In diesen Kursen sollen in 
der Begutachtung der Fahreignung (Medizinisch- 
Psychologische Untersuchung, MPU) festgestellte 
Eignungsdefizite ausgeräumt werden. Teilnehmen-
den an den Kursen wird nach erfolgreichem Ab-
schluss die Fahrerlaubnis ohne erneute Begutach-
tung neu erteilt, d. h. diese Kurse haben Rechts-
folgen. Dementsprechend müssen an die Kurse 
hohe Qualitätsanforderungen gestellt werden, z. B. 
in Bezug auf die Inhalte und Methoden, aber auch 
hinsichtlich der Qualifikation der Kursleiter. Von 
1999 bis 2014 waren die Anforderungen im § 70 
FeV rechtlich verankert (daher der Name der  
Kurse). So bedurfte es für die durchgeführten Kurs-
programme einer amtlichen Anerkennung von der 
nach Landesrecht zuständigen Stelle.

Eine Änderung der FeV1 hatte 2014 zur Folge, dass 
seitdem nicht mehr die Kursprogramme für sich  
allein einer Anerkennung bedürfen, sondern die 
Träger, die §70-Kurse anbieten und durchführen 
wollen. Die hohen Anforderungen an die Kurse be-
stehen allerdings weiterhin. Entsprechend dieser 
Anforderungen musste und muss die Wirksamkeit 
der angewendeten Kursprogramme durch ein „nach 
dem Stand der Wissenschaft durchgeführtes Be-
wertungsverfahren (Evaluation)“ gemäß Anlage 15 
zu § 70 Absatz 2 FeV nachgewiesen werden. Dabei 
müssen die erste Evaluation spätestens sechs Jah-
re nach der Anerkennung und Folgeevaluationen im 
regelmäßigen Turnus von spätestens zehn Jahren 
vorgelegt werden.

Um der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
fachliche Unterstützung für die amtliche Anerken-
nung der Kursprogramme zu bieten, hatte das da-
malige Bundesverkehrsministerium (BMV) 2002 ei-
nen Leitfaden der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) veröffentlicht (VkBl 9 S. 324-326). Dieser be-
zog sich im Wesentlichen auf den Nachweis der 
Wirksamkeit der Kurse und machte Empfehlungen 
hinsichtlich der für die Evaluation angemessenen 
Kriterien, der möglichen Untersuchungsdesigns und 
der Dauer des Beobachtungszeitraums. Für das 
Evaluationskriterium Legalbewährung wurde als 
Kon trollgruppe die Gruppe der positiv Begutach-
teten zu den Kursteilnehmern (Experimentalgruppe) 
empfohlen. Für die Fälle in denen keine Kon troll-
gruppenbildung möglich sein würde, wurden Refe-
renzwerte2 bereitgestellt: Die Wiederauffallenshäu-
figkeiten der Kursteilnehmer sollten nicht signifikant 
höher als die Referenzwerte ausfallen. Für die Fest-
legung der Referenzwerte bediente man sich der  
Ergebnisse damals vorliegender Studien von  
WINKLER, JACOBSHAGEN und NICKEL (1988) 
und JACOBSHAGEN und KUTZELMANN (1998).

Seit der Einführung der Evaluationspflicht (im Jahr 
1999) für die §70-Kurse sind Evaluationsbefunde 
zur Legalbewährung vorgelegt worden, die in den 
Tabellen 1.1 bis 1.3 aufgelistet.

Bei Durchsicht der vorliegenden Befunde fallen 
mehrere Aspekte ins Auge:

•  die Häufigkeiten erneuter Auffälligkeiten der  
Alkoholkurse liegen deutlich unter dem Referenz-
wert,

Tab. 1-1:  Evaluationsbefunde zu §70-Kursen für Alkoholauffällige, Kriterium: erneute Alkoholauffälligkeit, Rückfallhäufigkeiten in %

Studie/Quelle Kursmodell (Alkohol) Kursteilnehmer Positives MPU-Gutachten 

SACHSE et al. (2011) Plus 70 8,0 % - 

SCHÜLKEN et al. (2011) K 70 7,3 % - 

RUDINGER et al. (2010) IFT (DEKRA Akademie) 6,7 % -

KÖNIG & ZENTGRAF (2015) IFT (IFS) 7,4 % -

KRAUS (2011) LEER 7,3 % - 

In: KALWITZKI et al., (2011) IRaK 6,6 % - 

Referenzwert BASt (2002) 18,8 % 

1 Zehnte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verord-
nung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
vom 16. April 2014 (BGBl. I S. 348) 

2 Diese gingen auf damals vorliegende Wirksamkeitsstudien 
verschiedener Fahreignungsbegutachtungsträger zurück.
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•  die Häufigkeiten erneuter Auffälligkeiten der Kur-
se für Punktetäter liegen deutlich über dem Re-
ferenzwert,

•  Referenzwerte für Drogenkurse fehlen.

Einerseits können die starken Abweichungen der 
Evaluationsbefunde von den Referenzwerten Aus-
druck einer veralteten Datenlage sein. Die Validität 
der alten Referenzwerte ist nach den Veränderun-
gen der rechtlichen Rahmenbedingungen (insbe-
sondere dem Inkrafttreten der Fahrerlaubnisverord-
nung 1999), sowie der Bedingungen für die Zuwei-
sung zu den Kursen (siehe 2. und 3. Auflage der 
Beurteilungskriterien) als auch veränderter Kurs- 
durchführungen grundsätzlich infrage zu stellen. 
Zudem sind die Veränderungen im Bereich Über-
wachung/Kontrolldichte sowie gesamtgesellschaft-
liche Veränderungen (vom ,Kavaliersdelikt’ zur 
,Straftat’) nach fast drei Jahrzehnten zu bedenken. 
Diese Aspekte müssen bei der Bewertung der Refe-
renzwerte und Evaluationsbefunde mit betrachtet 
werden. Bereits bei der damaligen Entwicklung des 
Leitfadens wurde dieser Problematik Beachtung 
geschenkt und dementsprechend in Aussicht ge-
stellt, dass die angegebenen Referenzwerte auf der 
Grundlage neuer empirischer Ergebnisse ange-
passt werden würden. Zur Ermittlung valider Daten 
zur Legalbewährung für die Erneuerung der Refe-
renzwerte hatte die BASt 2009 ein Projekt in Auftrag 
gegeben, dessen Ergebnisse 2016 publiziert wor-
den sind (KÜHNE & HUNDERTMARK, 2016, siehe 
Kapitel 2).

Andererseits wird bei genauer Betrachtung der 
Evaluationsstudien deutlich, dass diese durch eine 

starke Heterogenität gekennzeichnet sind. Zwar 
sind die Untersuchungsgruppen und Beobach-
tungszeiträume dem Leitfaden entsprechend ge-
wählt. Die Kriterien für die Legalbewährung unter-
scheiden sich jedoch oft, z. B. im Hinblick darauf 
wie bestimmte Auffälligkeiten (z. B. unerlaubtes 
Entfernen vom Unfallort als vermutlich alkohol- und/
oder drogenbedingt) hinsichtlich Wiederauffälligkeit 
ja vs. nein interpretiert werden.

Hinsichtlich der signifikanten Abweichungen der 
Evaluationsbefunde im Bereich der §70-Kurse für 
Punkteauffällige wird auf die Diskussion der Refe-
renzwerte und den darauffolgenden Wegfall der 
Punktekurse in der entsprechenden Fachliteratur 
verwiesen (BRIELER et al., 2009; BUCHARDT & 
BRIELER, 2011).

Der vorliegende Bericht wurde durch eine Exper-
tengruppe erarbeitet. Er soll dazu beitragen, die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Evaluat-
ionsbefunden zu erhöhen und gleichzeitig neue 
Möglichkeiten für die Evaluation aufzeigen. Im Er-
gebnis sollen einheitliche Anforderungen für die 
Evaluation definiert werden, die zukünftig durch die 
Träger der §70-Kurse angewendet werden können.

Die Erstellung des Berichts mit seinen Empfehlun-
gen erfolgte auf der derzeit geltenden Gesetzes- 
und Verordnungslage. Dies beinhaltet folgende 
Prämissen:

•  Die §70-Kurse für Punkteauffällige wurden 2010 
abgeschafft. Eine Evaluationspflicht besteht so-
mit nicht mehr, d. h. die Definition von Anforde-
rungen an die Evaluation dieser Kurse ist nicht 
mehr Teil des Auftrags an die Expertengruppe.

Tab. 1-2:  Evaluationsbefunde zu §70-Kursen für Punktetäter, Kriterium: Erreichen von 4 Punkten oder mehr, Rückfallhäufigkeiten  
in %

Studie/Quelle Kursmodell (Alkohol) Kursteilnehmer Positives MPU-Gutachten 

BRIELER et al. (2009) ABS 42,8 % - 

HEINZMANN (2008) Reha-PS 39,5 % - 

Referenzwert BASt (2002) 32,6 % 18,8 % 

Tab. 1-3:  Evaluationsbefunde zu §70-Kursen für Drogenauffällige, Kriterium: Erneute Drogenauffälligkeit, Rückfallhäufigkeiten in %

Studie/Quelle Kursmodell (Alkohol) Kursteilnehmer Positives MPU-Gutachten 

HILGER & RUDINGER (2009) SPEED-02 8,4 % 5,0 % 

BIEHL & BIRNBAUM (2004) DRUGS 8,8 % 21,1 %

SACHSE et al. (2011) CLEAN 7,7 % -

KBA (2016) GOOD 7,1 % -

Referenzwert BASt (2002) - - -
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•  Die Umstellung des Verkehrszentralregisters 
(VZR) auf das Fahreignungsregister (FAER) hat 
keine Relevanz für die Evaluation von §70-Kur-
sen für Alkohol- oder Drogenauffällige. Dies be-
inhaltet sowohl die Umstellungen hinsichtlich der 
bepunkteten Verstöße als auch die veränderten 
Tilgungsfristen.

•  Seit der Änderung der FeV in 2014 sind Kursteil-
nehmende nicht mehr Inhaber einer Fahrerlaub-
nis.

•  Einzelschulungen im Rahmen eines §70-Kurses 
sind Ausnahmen und werden nur mit ausdrück-
licher Zustimmung der zuständigen Behörde 
durchgeführt.

1.2 Zusammensetzung der  
Expertengruppe und Vorgehen

Die Mitglieder der Expertengruppe wurden von der 
BASt nach fachlichen Kriterien ausgewählt und sind 
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

Dr. Martina Albrecht 
Bundesanstalt für Straßenwesen

Dr. Paul Brieler 
IFS GmbH

Ingo Buchardt 
Bundesministerium für Verkehr und digitale  
Infrastruktur, Referat LA 21

Dr. Tom Frenzel 
Akademie für Psychotherapie und Interventions-
forschung an der Universität Potsdam

Tobias Hundertmark 
Kraftfahrt-Bundesamt

Dr. Simone Klipp 
Bundesanstalt für Straßenwesen

Dr. Birgit Kollbach 
DEKRA Akademie GmbH

Dr. Mike Kühne 
Kraftfahrt-Bundesamt

Peter Labitzke 
Landesamt für Bauen und Verkehr  
(Land Brandenburg)

Axel Uhle 
TÜV SÜD Pluspunkt GmbH.

Es fanden 4 Treffen der Expertengruppe statt. In 
den Treffen wurden relevante Themenbereiche 
identifiziert, strukturiert und diskutiert. Die Be-
richtstexte wurden in Unterarbeitsgruppen entwi-
ckelt und unter der Federführung der BASt zusam-
mengestellt.

1.3 Identifizierte Themenbereiche

Unterschiedliche Themenbereiche wurden in der 
Arbeitsgruppe diskutiert und schließlich in den vor-
liegenden Bericht mit aufgenommen.

1) Studie zur Aktualisierung der Referenzwerte: Le-
galbewährung nach Neuerteilung einer Fahr-
erlaubnis

Bereits 2009 wurde von der BASt eine Studie 
zur Erneuerung der Referenzwerte in Auftrag 
gegeben. Diese wurde 2015 fertig gestellt und 
2016 veröffentlicht (KÜHNE & HUNDERTMARK, 
2016). In Kapitel 2 ist eine Zusammenfassung 
der Studie und ihrer Ergebnisse dargestellt.

2) Betrachtung der §70-Kurse und zugehöriger 
Evaluationen

Zur Definition von Anforderungen an die Evalua-
tion der §70-Kurse sollen bereits vorliegende 
Evaluationen von Kursen genauer betrachtet 
werden, da sich durchaus Unterschiede in den 
Rückfallhäufigkeiten verschiedener Studien zei-
gen. In Kapitel 3 werden deswegen zunächst 
verschiedene Faktoren, die einen Einfluss auf 
die Evaluationsergebnisse haben, vorgestellt. 
Damit wird die Interpretation der einzelnen Be-
funde erleichtert. Darüber hinaus wird ein inter-
nationaler Ansatz zur Bewertung der §70-Kurse 
vorgestellt, der den Erfolg der Kurse nach inter-
nationalen Bewertungskriterien deutlich macht. 
Da die Evaluation der §70-Kurse für die Träger 
mit erheblichen Kosten verbunden sind, soll hie-
rauf im letzten Abschnitt des Kapitels erläuternd 
eingegangen werden.

3) Stichprobentheoretische Überlegungen

Vor dem Hintergrund der Abwägung von Kosten 
und Nutzen der §70-Kurse stellt sich für die Er-
hebung und Analyse der Legalbewährung zur 
Evaluation der Kurse die Frage, wie viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer eines Kurses für 
eine Evaluation herangezogen werden müssen. 
Kapitel 4 führt dazu detailliert methodische Über-
legungen aus.
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4) Konkrete Empfehlungen zur Datenerhebung

In Kapitel 5 werden wesentliche Vorgehenswei-
sen vorgeschlagen, die zu einer Vereinheitli-
chung der Evaluationsstudien beitragen. Diese 
betreffen die Kriterienauswahl, die Datengrund-
lage, Methoden der Stichprobenziehung und an-
hängende datenschutzrechtliche Fragen. Darü-
ber hinaus werden Empfehlungen zur Beobach-
tungsdauer und sich daraus ergebende Zeit-
punkte für Erhebungsaktivitäten, die auch die 
Bearbeitungszeiten bei den zuständigen Behör-
den berücksichtigen, abgeleitet. Die Festlegung 
eines Werts zur Bewertung des Kurserfolgs an-
hand der Rückfallhäufigkeiten wird als notwen-
dig erachtet, um bei der Anerkennung von Kurs-
programmen willkürliche Entscheidungen zu 
verhindern. Diskutiert werden in diesem Zusam-
menhang die bisherige Praxis, Kursprogramme 
anhand von Referenzwerten zu bewerten, oder 
auch die Festlegung von Grenzwerten. Die Ent-
scheidung, ob die Empfehlungen der AG zukünf-
tig als verbindliche Anforderungen definiert wer-
den, obliegt dem Verordnungsgeber.

5) Konzept für die summative Evaluation

Kapitel 6 bildet das Konzept zur Erhebung der 
Legalbewährung als einschlägiges Merkmal des 
Kurserfolgs in tabellarischer Form ab.

6) Vorschlag für ein alternatives Vorgehen zur 
Evaluation des Kurserfolgs

Im Anhang an den Bericht wird ein Vorgehen zur 
Evaluation vorgestellt, dass wissenschaftlichen 
Kriterien entspricht und das Maßnahmensystem 
einer breiteren Prüfung unterzieht. Das dort vor-
gestellte Design enthält Informationen, die bis-
lang nicht erfasst werden bzw. deren Erfassung 
sich schwierig gestaltet und soll deshalb derzeit 
eher als Exkurs verstanden werden.

2 Studie zur Aktualisierung der 
Referenzwerte: Legalbewäh-
rung verkehrsauffälliger 
Kraftfahrer nach Neuerteilung 
der Fahrerlaubnis (KÜHNE &  
HUNDERTMARK, 2016)

2.1 Ziel der Studie

Das Fehlen aussagekräftiger Daten zur Verkehrs-
bewährung von Kraftfahrenden nach einer Neuer-
teilung der Fahrerlaubnis erschwert die Bewertung 
von Maßnahmen für verkehrsauffällige Personen. 
Mit dieser Analyse der Legalbewährung verkehrs-
auffälliger Personen nach einer Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis waren deshalb zwei Ziele verbunden:

1. Die Ermittlung aktueller Referenzwerte für die 
Bewertung von Maßnahmen für verkehrsauffäl-
lige Kraftfahrende und

2. Die Entwicklung eines standardisierten Verfah-
rens, das in Zukunft zeitnah aktuelle Referen-
zwerte zur Evaluation dieser Maßnahmen be-
reitstellt.

2.2 Untersuchungsdesign

Die Aktualisierung der Referenzwerte erfolgte auf 
der Basis von Daten des Verkehrszentralregisters 
(VZR).3 Ausgangspunkt ist der Mitteilungszugang 
an das VZR. Seit 2004 erreichten nahezu alle Mit-
teilungen das VZR in digitalisierter Form. Dieser 
tägliche Zugang bildete zugleich die Datengrund-
lage für die Analysen dieser Studie. Während die 
Informationen im VZR durch tägliche Aktualisierung 
einem stetigen Wandel unterzogen waren, entstand 
die Datengrundlage durch Fortschreibung. Neu ein-
gegangene Mitteilungen wurden den einzelnen Per-
sonen zugeordnet. Die bereits vorhandenen Mittei-
lungen blieben dabei unberührt und konservierten 
damit den früheren Stand. Da das Eingangsdatum 
gespeichert wurde, ist jeder beliebige frühere Stand 
rekonstruierbar.

Die gesetzliche Tilgungsfrist von Eintragungen mit 
gerichtlichen oder behördlichen Entziehungen oder 
Verzichten begann mit der Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis (§ 29 Absatz 5 StVG) und betrug zehn 
Jahre. Während dieser Zeit wurde die Tilgung aller 
Straftaten sowie aller Ordnungswidrigkeiten mit 
Drogen- oder Alkoholbeteiligung gehemmt. Für alle 

3 Das VZR wurde zum 1.5.2014 vom Fahreignungsregister 
(FAER) abgelöst. Die Datenerhebung für vorliegende Studie 
erfolgte noch anhand des VZR.
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übrigen Ordnungswidrigkeiten betrug der Zeitraum 
fünf Jahre. Da die geplante Beobachtungszeit 36 
Monate betrug, entstanden durch die Tilgung keine 
Lücken in der Datengrundlage dieser Studie.

Um systematische Effekte durch das verzögerte 
Eingehen von Mitteilungen im VZR (Meldeverzug) 
zu vermeiden, wurde zusätzlich eine Verzugszeit 
von 12 Monaten berücksichtigt. Mitteilungen, die in 
diesem Zeitraum im VZR eingingen und sich auf 
den Beobachtungszeitraum bezogen, wurden in der 
Auswertung noch berücksichtigt.

Informationen zur Teilnahme an einer MPU oder an 
einem §70-Kurs wurden im VZR nicht erfasst und 
konnten deshalb nicht für eine unmittelbare Identifi-
kation dieser Personengruppen herangezogen wer-
den (dazu auch Kapitel 5.2).

2.3 Grundgesamtheit

Einbezogen wurden alle Kraftfahrenden mit ordent-
lichem Wohnsitz in Deutschland, mit einer Neuertei-
lung der Fahrerlaubnis nach einer vorangegange-
nen Entziehung, sofern die Entziehung direkt oder 
indirekt auf einem Fehlverhalten im Verkehr mit 
Straftaten oder einer Vielzahl von Ordnungswidrig-
keiten ab 40 Euro Geldbuße beruhte. Neben der  
vorangegangenen Entziehung wurden auch voran-
gegangene Verzichte einbezogen, die in einem en-
gen zeitlichen Zusammenhang mit einer Verurtei-
lung wegen einer Verkehrsstraftat standen. Weiter-
hin berücksichtigt wurden Entziehungen aufgrund 
eines nicht erbrachten Eignungsgutachtens, sonsti-
ger charakterlicher Mängel und sonstiger Entschei-
dungs- bzw. Entziehungsgründe. Ausgeschlossen 
wurden Personen mit einer vorangegangenen Ent-
ziehung durch die Fahrerlaubnisbehörde nach § 3 
StVG wegen mangelnder körperlicher oder geisti-
ger Eignung oder Befähigung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen. Ausgeschlossen wurden ebenfalls 
Personen, denen, gemessen am Datum der Aus-
stellung, erst ungewöhnlich spät nach der (vorläufi-
gen) Entziehung oder dem Verzicht, gemessen am 
Datum der Rechts- oder Bestandskraft, eine neue 
Fahrerlaubnis erteilt wurde, da diese Personen zu 
einer besonderen Problemgruppe gehören. Nicht 
zur betrachteten Grundgesamtheit gehören ebenso 
alle Personen mit ordentlichem Wohnsitz im Aus-
land, denen das Recht erteilt wurde, nach vorange-
gangener Entziehung von einer ausländischen 
Fahrerlaubnis im Inland wieder Gebrauch zu ma-
chen.

2.4 Eignungsmängel und Indikatoren 
der Legalbewährung

Die eingangs erwähnten Eignungsmängel, die zu 
einer Entziehung der Fahrerlaubnis führten, lassen 
sich im überwiegenden Teil der untersuchten Fälle 
(mehr als 70 %) eindeutig einer der drei folgenden 
Gruppen zuordnen:

•  Alkohol:
Alle Personen, deren Fahrerlaubnis aufgrund  
eines Alkoholverstoßes vom Gericht oder wegen 
Alkoholmissbrauches von der Fahrerlaubnis-
behörde entzogen wurde.

•  Drogen:
Alle Personen, deren Fahrerlaubnis aufgrund  
eines Drogenverstoßes vom Gericht oder wegen 
Drogen- oder Medikamentenmissbrauchs von 
der Fahrerlaubnisbehörde entzogen wurde.

•  Punkte:
Alle Personen, deren Fahrerlaubnis aufgrund 
des Überschreitens der 18-Punkteschwelle nach 
§ 4 StVG von der Fahrerlaubnisbehörde entzo-
gen wurde.

Das bedeutet zugleich, dass einem nicht unerheb-
lichen Teil der Kraftfahrenden (mehr als ein Viertel) 
die Fahrerlaubnis entzogen wurde, ohne diese Per-
sonen eindeutig einer der drei genannten Gruppen 
zuordnen zu können. Im überwiegenden Teil der 
Fälle handelt es sich dabei um Entziehungen auf-
grund einer Tat, bei der eine Kombination von Ver-
stößen begangen wurde oder Straftaten ohne Be-
zug zu Alkohol- oder Drogendelikten, bspw. Unfall-
flucht. Deshalb wurden in dieser Studie auch die 
weiteren Entziehungsgründe untersucht.

Im Rahmen dieser Studie wurden drei verschie-
dene Indikatoren näher betrachtet:

•  Die erneute Auffälligkeit im VZR mit (mindes-
tens) einem bepunkteten Delikt,

•  mit einem Unfall sowie

•  einer Entziehung der neu erteilten Fahrerlaub-
nis.

Für die beiden Anlassgruppen Alkohol und Drogen, 
mussten die Indikatoren auf die jeweils einschlä- 
gigen Verkehrsverstöße mit Alkohol oder Drogen 
eingegrenzt werden (spezifische Verstöße). In Ta-
belle 2.1 sind die einzelnen Indikatoren mit der je-
weiligen Art des Verstoßes dargestellt. Es ergaben 
sich insgesamt 18 verschiedene Indikatoren.
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2.5 Zentrale Ergebnisse

Die Häufigkeiten der (Wieder-)Auffälligkeit bilden 
die Basis für die Ermittlung der Referenzwerte. Mit 
diesem Vorgehen sind mehrere Beweggründe ver-
bunden. Zum einen lässt sich empirisch belegen, 
dass Personen mit einer Neuerteilung deutlich häu-
figer verkehrsauffällig werden als nicht im VZR re-
gistrierte Kraftfahrende4. Zugleich zeigt die erneute 
Erteilung einer Fahrerlaubnis ihre formale Eignung 
für den Straßenverkehr. Der Grad der Bewährung 
ist somit das Minimum an Eignung, welches der 
Gesetzgeber für tolerabel hält, um aktiv am moto-
risierten Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. 
Damit verbunden ist eine Grenze, die diese Perso-
nengruppe mindestens zu erfüllen hat, um die in 
Zweifel gezogene Eignung nachzuweisen und so-
mit die Referenz für Maßnahmen, die die Wieder-
herstellung dieser Eignung versprechen. Der An-
bieter einer Maßnahme hat deshalb den Nachweis 
zu führen, dass ein substanziell schlechteres Ab-
schneiden durch Teilnahme an seiner Maßnahme 
mit hinreichender statistischer Sicherheit ausge-
schlossen ist. Die Rückfallquote der Kursteilneh-
mer sollte nicht wesentlich ungünstiger ausfallen 
als die Referenzwerte (SCHMIDT & PFAFFE-
ROTH, 2002, S. 135).

Hervorzuheben ist dabei die Einschränkung we-
sentlich. Um diese Einschränkung angemessen zu 
berücksichtigen wurde deshalb vorgeschlagen, sich 
beispielsweise an der praktizierten Rechtsprechung 
zu orientieren und einer juristisch anerkannten Aus-
legung zu folgen. Der unbestimmte Rechtsbegriff 
„erhebliches Übersteigen des allgemeinen Risikos“5

erfüllt dieses Kriterium. Danach gilt ein Unfallrisiko, 
welches das allgemeine Unfallrisiko um ein Drittel 
übersteigt, bereits als erheblich. Aus diesem Grund 
wurde ein Erheblichkeitszuschlag in Form eines 
Grenzwertes vorgeschlagen (Tabelle 2.2).

3 Betrachtung der §70-Kurse 
und zugehöriger Evalua-
tionen

  

3.1 Interpretation von Legalbewäh-
rungsdaten verschiedener 
Evaluationsstudien

Im Bereich Alkohol sind die starken Abweichungen 
der aktuell ermittelten Legalbewährungsdaten 
(KÜHNE & HUNDERTMARK, 2016) und vorliegen-
den Evaluationsbefunde (z. B. RUDINGER et al., 
2010; SACHSE et al., 2011; KÖNIG & ZENTGRAF, 
2015) von den Referenzwerten (WINKLER et al., 
1988) auffällig (vgl. Tabelle 1.1). Zum einen drücken 
die Abweichungen die veraltete Datenlage aus. 
Zum anderen haben sich seit der Durchführung der 
Studien wesentliche Bedingungen, die Einfluss auf 
die Befunde der Legalbewährungsstudien haben 
können, verändert. Veränderungen der rechtlichen 

Tab. 2.1:  Allgemeine und spezifische Indikatoren der Wieder- 
auffälligkeit

Allgemein Alkohol Drogen

Entziehung E Ea.alk Ea.dro

Unfall U Ua.alk Ua.dro

Ein Punkt P1 P1a.alk P1a.dro

Vier Punkte P4 P4a.alk P4a.dro

Sieben  
Punkte P7 P7a.alk P7a.dro

Mehrere 
Punktdelikte PP PPa.alk PPa.dro

Tab. 2.2:  Referenz- und Grenzwerte

Referenzwert Grenzwert1

Allgemein

Entziehungsindikator E 
(beliebiger Verstoß) 7,6 % 10,1 %

Punkteindikator P1 (belie-
biger Verstoß) 38,5 % 51,3 %

Alkohol

Entziehungsindikator 
Ea.alk (Alkoholdelikt) 5,1 % 6,9 %

Punkteindikator P1a.alk 
(Alkoholdelikt) 7,1 % 9,5 %

Drogen

Entziehungsindikator 
Ea.dro (Drogendelikt) 4,5 % 6,0 %

Punkteindikator P1a.dro 
(Drogendelikt) 5,7 % 7,6 %

1 Grenzwert = beobachteter Referenzwert + Beobachteter 
Referenzwert/3

4 vgl. u. a. HEINZMANN und SCHADE (2004), Tabelle 15
5 § 45 IX StVZO; laut OVG Hamburg (Urteil vom 07.12.1999 - 3 

Bf 51/96): „Eine Gefahrenlage, die das allgemeine Risiko 
einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Verkehrs erheblich 
übersteigt und deshalb Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 
Autobahnen rechtfertigt, liegt vor, wenn die Unfallhäufigkeit 
auf dem Streckenabschnitt ohne die Geschwindigkeitsbe-
grenzung um mindestens ein Drittel höher läge als die durch-
schnittliche Unfallhäufigkeit auf dem gesamten Auto bahn- 
netz.“ (Kursivsetzung durch den Autor)
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Rahmenbedingungen könnten eine präventive Wir-
kung ausgestrahlt haben. Insbesondere das Inkraft-
treten der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 1999 und 
damit die Absenkung der Promillegrenze für die 
MPU-Anordnung auf 1,6 Promille sowie die Einfüh-
rung der 0,5-Promillegrenze 1998 dürften einen spe-
zial- und generalpräventiven Effekt gehabt haben. 
Auch die mit Einführung der Fahrerlaubnis-Verord-
nung implementierten Regelungen zur Qualitäts-
sicherung der medizinisch-psychologischen Begut-
achtung sowie der §70-Kurse dürften zur Reduktion 
der Wiederauffallenshäufigkeiten beigetragen ha-
ben. Nicht unerwähnt bleiben sollte im Hinblick auf 
die Verbesserung der Rückfallprävalenzen auch die 
Einführung der Beurteilungskriterien in 2005 (1. Auf-
lage). Diese trug zu einer einheitlicheren und nach-
vollziehbareren Urteilsbildung, auch in Bezug auf 
Kurszuweisungen, aller anerkannten Träger von  
Begutachtungsstellen für Fahreignung bei. Zudem 
sind die Veränderungen im Bereich Verkehrsüber-
wachung/Kontrolldichte, Sanktionierung sowie ge-
samtgesellschaftliche Veränderungen (vom Kava-
liersdelikt zur Straftat) nach fast drei Jahrzehnten zu 
bedenken. Im Bereich Drogen sind Veränderungen 
in der 2. Aufl. der Beurteilungskriterien, z. B. bzgl. 
der Nachweise der Drogenabstinenz, zu nennen. 
Zudem waren die Teilnehmer der Kurse für Drogen-
auffällige im Rekrutierungszeitraum der aktuell er-
mittelten Legalbewährungsdaten überwiegend Inha-
ber der Fahrerlaubnis, die in der Studie nicht berück-
sichtigt werden konnten.

Gleichzeitig sind aber weitere, in erster Linie metho-
dische Aspekte, die die Durchführung der Studien 
betreffen und einen Einfluss auf die erhobenen Be-
funde haben, zu nennen. Zur Verbesserung der 
Vergleichbarkeit und Aussagekraft der künftigen 
Evaluationsstudien werden in Kapitel 5 Empfehlun-
gen gemacht werden:

•  Indikatoren für Wiederauffälligkeit  
(vgl. Kapitel 5.1),

•  Datengrundlage (vgl. Kapitel 5.2),

•  Stichprobenziehung (vgl. Kapitel 5.3),

•  Beobachtungsdauer (vgl. Kapitel 5.4).

An dieser Stelle sollte Erwähnung finden, dass die 
Ergebnisse der aktuellen Evaluationsstudien (s. Ta-
belle 5.1) der Alkoholprogramme, unabhängig von 
der psychotherapeutischen Grundausrichtung des 
jeweiligen Programms, zwischen 6,6 % und 7,99 % 
Rückfallquote liegen. Eine Ausnahme davon bildet 

das Kursprogramm Schalk 70 mit 10,9 % Rückfall-
quote, welches nur eine geringe Verbreitung hat 
und an einer kleinen Stichprobe evaluiert wurde  
(n = 64). Die Unabhängigkeit der Programmerfolge 
von der psychotherapeutischen Grundausrichtung 
der Kurse zeigte sich bereits in den Studien  
ALKOEVA 12,8 % - 14 % (WINKLER et al., 1988) 
und EVAGUT 13,8 % (JACOBSHAGEN & KUTZEL-
MANN, 1996) und wird von HILGER und Kollegen 
(2012) erneut bestätigt (s. Bild 3.1, rot umrandet).

Für die aktuellen Evaluationsstudien der Drogen-
programme (Tabelle 5.1) ergibt sich ein ähnliches 
Bild. Die Rückfallquoten liegen zwischen 7,1 % und 
8,8 %. Die Rückfallquoten aller stoffbezogenen 
§70-Kurse liegen (mit o. g. Ausnahme) unter 10 %.

Möglicherweise zeigt sich in der weitgehenden Ho-
mogenität der Evaluationsergebnisse aller stoff-
bezogenen §70-Kurse, dass diese ausnahmslos 
die europäischen Wirksamkeitskriterien, wie sie im 
DRUID-Projekt beschrieben wurden (vgl. Kapitel 
3.2 und Tabelle 3.1), erfüllen.

3.2 Evaluationsansätze im inter-
nationalen Vergleich

Verschiedene Projekte zur Vereinheitlichung von 
Verkehrssicherheitsstandards werden von der Eu-
ropäischen Kommission gefördert, auch im Be-
reich verkehrspsychologischer Interventionen. Die 
Studien ANDREA (BARTL et al., 2002) und DRUID 
(SCHULZE et al., 2007) verfolgten unter anderem 
das Ziel, wissenschaftliche Grundlagen für harmo-

Bild 3.1:  Rückfallquoten der deutscher Legalbewährungs- 
stu dien im Vergleich nach HILGER et al. (2012)
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nisierte Empfehlungen zu schaffen, die eine Basis 
für verkehrspolitische Entscheidungen über Reha-
bilitationsmaßnahmen für auffällige Fahrer bilden 
können. SUPREME (DG TREN, 2007) stellt Best- 
Practice-Maßnahmen zur Verkehrssicherheit aus 
verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Ver-
kehrserziehung, Fahrzeugtechnik, Verkehrsinfra-
struktur und auch Diagnostik und Rehabilitation 
vor.

Das EU-Projekt ANDREA (Analysis of Driver Reha-
bilitation Programmes) analysierte Wirkfaktoren 
von Kursen für verkehrsauffällige Kraftfahrende 
(Alkohol oder sonstige Verkehrsauffälligkeiten oder 
gemischte Problemlagen). Die Haupt-Fragestellun-
gen waren: 1. ob Fahrer-Rehabilitationsprogram-
me generell als effektiv zu bewerten sind und 2. 
welche spezifischen Elemente der Kurse effektiv 
sind (BARTL et al., 2002, S. 23). In ANDREA wur-
den dazu Programme und Evaluationsstudien im 
Zeitraum 1987 – 2001 erfasst, systematisch be-
schrieben und ausgewertet. Eine Literaturanalyse 
sowie Gespräche mit Experten aus neun Staaten 
wurden durchgeführt. Außerdem wurden 1.375 
Kursteilnehmer und 60 Kursleiter aus fünf Staaten 
(Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und  
Österreich) in einer Feedback-Studie befragt. Die 
Projektkoordination oblag dem österreichischen 
Kuratorium für Verkehrssicherheit, unterstützt von 
der deutschen BASt, der finnischen Universität in 
Turku und dem französischen Departement für 
Psychologie (BARTL et al., 2002). Auftraggeber 
war die DG TREN.

SUPREME (Summary and Publication of Best 
Practices in Road Safety in the Member States) 
verfolgte die Fragestellung, welche Verkehrs-
sicherheitsmaßnahmen sich bereits in der Umset-
zung bewährt und ihre Wirksamkeit belegt hatten, 
um diese anderen Mitgliedsstaaten nahe zu legen. 
In den Bereichen Rehabilitation und Diagnostik 
wurden nur Maßnahmen mit der Bewertung „Good 
Practice“(Effektivitätsdaten vollständig) und „Promi-
sing Practices“ (Effektivität NOCH nicht ausrei-
chend untersucht) gefunden. Best Practice-Guide-
lines wurden erstellt, wobei insbesondere gleich-
zeitig mit der Implementierung einer Maßnahme 
die Forderung nach deren Evaluation empfohlen 
wird (WINKELBAUER et al., 2007).

Das breit angelegte Forschungsprojekt DRUID  
(Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and  
Medicines, Auftraggeber DG TREN) untersuchte in 
sieben Arbeitspaketen die Einflüsse von Drogen,  

Alkohol und Medikamenten auf die Verkehrssicher-
heit, um Vorschläge zur Vereinheitlichung von  
Grenzwerten und Richtlinien für den gesamten 
Prob lembereich zu generieren. Das internationale 
interdis ziplinäre DRUID-Konsortium bestand aus 37 
Forschungsinstituten in 19 Staaten unter der Ge-
samtkoordination der BASt. Nach vierjähriger Lauf-
zeit (2006 –2010) wurden Forschungsberichte und 
Ergebnisse unter www.druid-project.eu publiziert.

Im Arbeitspaket 5 (Rehabilitation) wurden eine um-
fassende Übersicht über bestehende rehabilitative 
Maßnahmen geschaffen (Task 1) und wissenschaft-
liche Grundlagen für Empfehlungen zur harmoni-
sierten Einführung erstellt (Task 2). Die Effektivitäts-
betrachtungen in Task 1 setzten auf der ANDREA- 
Studie auf. DRUID erweiterte diese um den Be-
trachtungszeitraum von 1997 bis 2007. Insgesamt 
wurden 35 Legalbewährungsstudien sowie 25 Stu-
dien analysiert, welche (auch) andere Erfolgssin di-
katoren, wie Wissenszuwachs, Einstellungsän-
derungen, Konsumgewohnheiten etc. erfassten 
(BOETS et al. 2008, S. 146 f.).

An einer Befragung zur aktuellen Rehabilitations-
praxis in Europa beteiligten sich insgesamt 47 An-
bieter mit 87 dokumentierten Rehabilitationspro-
grammen (davon 53 Alkohol-, 21 Drogenprogram-
me, 13 ohne zielgruppenspezifische Trennung) aus 
12 europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz 
und Ungarn). Die folgenden Fragestellungen wur-
den in Task 2 unter dem Aspekt „Good Practice“ un-
tersucht: Welche Veränderungsprozesse können 
durch Teilnahme an Fahrerrehabilitation beschrie-
ben werden? Welche Rückfallindikatoren bestehen 
trotz Teilnahme? Welche Anforderungen können an 
das Qualitätsmanagement gestellt werden? Welche 
„Good Practice“-Kriterien können zur Verfügung ge-
stellt werden? Zu welchem Grade werden die in 
DRUID elaborierten Standards für Driver-Reha - 
bil itation-(DR)-Programme von angewandten Inter-
ventionen bereits heute erfüllt, und wo besteht Ent-
wicklungspotenzial? Zu jeder Fragestellung erfolgte 
sowohl eine Literaturanalyse als auch eine empi-
rische Erhebung und die Ergebnisse wurden disku-
tiert.

Zusammengefasst ermittelten die EU-Studien 
(ANDREA, SUPREME und DRUID) die in Tabelle 
3.1 aufgeführten Kriterien für Interventionen, die  
einen positiven Einfluss auf die Einstellung und  
das Verhalten auffälliger Kraftfahrenden haben. 
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Tab. 3.1:  Kriterien der EU-Studien ANDREA, SUPREME und DRUID für Driver- Rehabilitations-(DR)-Programme (nach KOLL-
BACH, 2013)

Bezug Kriterium ANDREA SUPREME DRUID

P Zielgruppenspezifische Konzeption (z. B. Alkohol vs. andere Substan-
zen; Führerscheinneulinge vs. Fahrer nach Probezeit) X X X

P Unterschiedliche Intervention bei Missbrauch oder Abhängigkeit, bei Ab-
hängigen suchtspezifische Rehabilitation X X

P Einbezug gesundheitlicher Aspekte X

P Kursleiterhandbuch schriftlich vorliegend, weiter zu entwickeln X X

P Berücksichtigung des kulturellen und ethnischen Hintergrunds der TN, 
jedoch keine geschlechts- o. altersspezifischen Kurse X X

I Interlock (Einbau einer elektronischen Wegfahrsperre, zusätzlich Teil-
nahme am Kurs für alkoholauffällige Fahrer) X

KL Soziale Kompetenz, Herstellung einer professionellen Arbeitsbeziehung 
insbesondere mit unfreiwilligen Klienten X X

KL Spezielle psychologische Grundqualifikation, Aus- und Weiterbildungs-
pflicht, hohe Fachkompetenz X X X

M Psychologische und therapeutische Ansätze mit edukativen Elementen, 
Schwerpunkt auf Selbstreflexion statt auf Lehre X X X

M Anpassbare Programme sind besser als fixe Programme X

M Die Methodik soll auf Verhaltensänderung abzielen X

Eck Mehrwöchiger Kurszeitraum, Wirkungen zwischen den Sitzungen (Ver-
änderung braucht Zeit) X X

Eck Gruppengröße ca. 10 Teilnehmer X X

R EU: normative Funktion, Gesetzgebung, QM, Harmonisierung X

R Interventionen als Teil eines verständlichen gesetzlich geregelten Maß-
nahmensystems, Teilnahme transparent und nachvollziehbar, kein Pech X X

R Früher Zugang zu Interventionen nach Delikt X X

R Diagnostik vor Intervention, Zugangs-, Ausschlusskriterien X X

R Diagnostik nach Intervention für Hochrisikofahrer X

R Pflichtteilnahme, aber kein Ersatz für Fahrerlaubnisentziehung X

R Qualitätssicherung/-kontrolle als staatliche Aufgabe, da die Allgemeinheit 
profitiert X X

R Qualitätsmanagement-Standards bei Träger und Programm X

R Zulassung von Programmen X X

R Unabhängigkeit der Träger und KL von staatlichen Autoritäten X X

R Preise / Gebühren einheitliches Niveau X

R Fahrerrehabilitation leistet Beitrag zum Gesundheitssystem (Public He-
alth Care), fachliches Netzwerk zur Suchthilfe X X

Eva Programmevaluation, Teilnehmer-Feedback, Prozess- und Rückfall- 
Evaluation X X X

Eva Einbezug Kostenwirksamkeit X

Abkürzungen
P= Programm,   KL = Kursleiter,   M = Methodik,   Eck = Eckdaten,   R = Rahmenbedingungen, Eva = Evaluation,    
I = Interlock (Alcolock),   DR = Driver Rehabilitation,   QM = Qualitätsmanagement  

Zusammenfassung nach folgendenQuellen: 
ANDREA: BARTL et al. 2002, S. 129; SUPREME (2007). Abschlussbericht Teil F3: Thematic Report: Rehabilitation and  
Diag nostics. S. 44. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htm, gesehen am 01.11.10 

DRUID: BUKASA et al. 2009, D 5.2.4, S. 26 ff.
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Diese förderlichen Kriterien können in die Kate- 
go rien Programm, Kursleiter, Methodik, Eckdaten, 
Rahmenbedingungen, Evaluation, Alkohol-Interlock 
und Qualitätsmanagement eingeteilt werden 
(KOLLBACH, 2013, S. 87).

Mithilfe des im Rahmen von DRUID entwickelten 
Erhebungsinstruments DRET (Driver Rehabilita-
tion Evaluation Tool; auszugsweise in Bild 4.1 dar-
gestellt, BUKASA, BRAUN, WENNINGER, PA-
NOSCH, KLIPP, ESCRIHUELA-BRANZ, BOETS, 
MEESMANN, ROESNER, KRAUS, GAITANIDOU 
& ASSAILLY, 2008) können die für Interventions-
programme Verantwortlichen, beispielsweise Pro-
grammentwickler, Träger und politische Entschei-
der, Kursprogramme anhand der DRUID-Reha-
bilita tionsstandards mithilfe eines Ampel-Systems 
bewerten (evaluieren) und so Anregungen für die 
Erarbeitung neuer oder für die Verbesserung be-
stehender Programme finden. DRET (BUKASA, 
BRAUN et al., 2008) wurde aus Literaturanalysen, 
aus den Ergebnissen der Träger- und Teilnehmer-
befragungen und aus Expertengesprächen ent-
wickelt. Dabei wurden unter anderem die in Tabelle 
3.1 genannten Kriterien in DRET-S (System-, 11 
Items) und DRET-P (Programm-, 17 Items) struk-
turiert und im Internet frei zur Verfügung gestellt 
(BUKASA, BRAUN et al, 2008).

DRET – S (Driver Rehabilitation Evaluation Tool – 
National System level, BUKASA, BRAUN et al, 
2008) stellt die Einbindung von Rehabilitations-
programmen in nationale Strukturen der Detektion, 
Verfolgung, Ahndung und Rehabilitation bei Alko-
hol- und Drogendelikten dar. DRET – P (Driver  
Rehabilitation Evaluation Tool – Single Programme 
level, BUKASA, BRAUN et al, 2008) erlaubt die  
Bewertung der Güte eines einzelnen Programms 
anhand der Forschungsergebnisse von DRUID. 
Bild 1 zeigt exemplarische Items aus DRET-S und 
DRET-P.

Mit der „Programm-Evaluation“ im engeren Sinne 
beschäftigen sich nur zwei der insgesamt 28 DRET-
Items. Diese sind in Bild 1 ganz unten zu sehen. Bei 
11 System-Items in DRET-S und 17 Programm-Items 
in DRET-P stellt damit die Programm-Evaluation 
nur eine kleine, aber wichtige Teilmenge der Ge-
samtbewertung dar.

Wenn man die Kriterien von DRET-S auf die deut-
schen §70-Kursprogramme anwendet, dann zeigt 
sich, dass ausnahmslos alle Kriterien erfüllt wer-
den:

§70-Kursprogramme sind Maßnahmen im Rah-
men eines gesetzlich geregelten nationalen Fahr-
eignungsbewertungs- und Verkehrssicherheitssys-
tems, das ein Punkte- und ein Begutachtungssys-
tem beinhaltet. Bezeichnet sind die Zielgruppen, 
die Teilnahme- und Ausschlusskriterien, die Eck-
daten sowie die Rechtsfolgen. Es gibt Regelungen 
zur Kursleiterqualifikation, zur Infrastruktur und 
zum Qualitätsmanagement des Trägers. Es exis-
tiert eine unabhängige Praxis zur Anerkennung 
und Überprüfung des Trägers.

Ebenso werden alle Kriterien von DRET-P von den 
§70-Kursprogrammen ausnahmslos erfüllt:

Die einer Kursteilnahme vorausgehende medizi-
nisch-psychologische Begutachtung ermöglicht 
eine interdisziplinäre Diagnostik der Problemaus-
prägung, wobei Substanzabhängigkeit ein Aus-
schlusskriterium darstellt. Es gibt zielgruppenspe-
zifische Kursprogramme für alkohol- oder drogen-
auffällige Teilnehmer. Die Teilnahmebedingungen 
und Eckdaten sind verbindlich. Die psychologische 
Kursleiterqualifikation ist gesetzlich definiert. Die 
Kursprogramme sind auf wissenschaftlicher Basis 
begründet, definieren Kursziele und beinhalten die 
Elemente Selbstbeobachtung und -reflexion, Ver-
haltensänderung, Konfrontation und Diskussion im 
Rahmen eines offenen Gruppenklimas.

Auf die Programmevaluation im engeren Sinne  
beziehen sich die beiden letzten Items von DRET-P 
(s. Bild 3.1). Sie bezeichnen die Legalbewährung 
als wichtigstes Kriterium dieser Teilmenge der Ge-
samtbewertung. Die Vorlage von turnusgemäßen 
(Re-)Evaluationsstudien ist gesetzlich gefordert. 
Ebenso sind Teilnehmerbögen zu Rückmeldungen 
über die Kursdurchführung und über den Kursab-
lauf vorgeschrieben. Diese sollen die Zufriedenheit 
und erreichte Veränderungen erfragen. Ferner stel-
len regelmäßige Evaluationsstudien ein Kernele-
ment der Servicequalität dar und sollten veröffent-
licht werden. Auch weiterführende Outcome- und 
Prozessevaluationen können Inhalte, Methoden, 
Beziehungsstrukturen und individuelle Veränderun-
gen darstellen, um zur Qualitätssteigerung beizu-
tragen.

Insgesamt führt die Anwendung von DRET-S und 
DRET-P auf die deutschen §70-Kurse zu dem Er-
gebnis, dass alle Kriterien, die einen Kurs wirksam 
machen, ausnahmslos erfüllt werden.
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3.3 Kosten-Nutzen-Betrachtung der 
§70-Kurse

Träger von §70-Kursen haben das Privileg mit einer 
amtlichen Anerkennung am Markt aufzutreten und 
somit eine qualitätsgesicherte Maßnahme anbieten 
zu können. Die Darstellung der Qualität der Träger-
organisation kann sich über den Kursbereich  
hinaus auswirken: das Bürgen für Qualität überträgt 
sich aus Kundensicht auch auf das Angebot an-

derer Maßnahmen, die nicht durch § 70 und dessen 
Anlage 15 FeV geregelt sind (z. B. Maßnahmen zur 
Förderung der Fahreignung im Vorfeld einer MPU 
oder besondere Aufbauseminare nach § 36 FeV). 
Zudem ergibt sich für die Träger eine Ausbil-
dungshoheit bzgl. der Zusatzqualifikation von ver-
kehrspsychologisch tätigen Personen.

Im Zusammenhang mit der amtlichen Anerkennung 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass die 

Bild 3.2:  Auszug aus DRET-S und DRET-P, Kriterienauswahl nach KOLLBACH, 2013
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Träger insgesamt erhebliche Kosten (z. B. Bezah-
lung des hoch qualifizierten Personals, Miete von 
Räumlichkeiten, Begutachtung durch die BASt, 
etc.) zu tragen haben. Vor dem Hintergrund konti-
nuierlich sinkender Teilnehmerzahlen (u. a., aber 
nicht nur, durch Wegfall der Kurse für verkehrs-
rechtlich Auffällige) haben sich die Gesamtkosten 
durch eine Reihe von rechtlichen Änderungen, wie 
z. B. Verkürzung der Evaluationsfristen und Erhö-
hung der Anforderungen an den Qualifikations-
erhalt, im Lauf der Jahre deutlich erhöht. Der Er-
folg der §70-Kurse ist mit Wiederauffälligkeitsraten 
von deutlich unter 10 % eindrücklich belegt. Des-
wegen sollten alle Maßnahmen, die bei einem ge-
nerell rückläufigen Markt zu einer Erhöhung des 
Aufwands führen (z. B. Verkürzung der Re-Evalu-
ierungsfrist, Erhöhung der Anforderungen zum 
Qualifikationserhalt usw.), unter fachlichen und 
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten kritisch be-
wertet werden.

Die Analyse der jährlich veröffentlichten BASt- 
Statistiken zur MPU zeigt, dass sich die Anzahl der 
Kursfälle in den vergangenen 11 Jahren um gut 
zwei Drittel reduziert hat. Im Jahr 2015 betrug das 
Aufkommen an Kursteilnehmern nur noch 29 % des 
Aufkommens in 2003. Im Jahr 2003 wurden erst-
mals Drogenkurse ausgewiesen; die Anzahl der 
Kursfälle lag im Fall von 110.776 durchgeführten 
Begutachtungen bei knapp 20.000. Nach dem Weg-
fall der Kurse für Verkehrs- und Straftäter im Jahr 
2011, einem erheblichen Rückgang der Begutach-
tungsanlässe „Alkohol“ und einer deutlich reduzier-
ten Kursindikation im Begutachtungsprozess insge-
samt ergeben sich für das Jahr 2015 noch 5.807 
Kursfälle. Ein Fünftel davon sind Drogen-Kurs-
zuweisungen (Tabelle 3.2).

Insgesamt ist eine Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen durch steigende Teilnehmerzahlen in der 
nächsten Zeit wohl nicht zu erwarten. Eine weitere 
Verschärfung der Rahmenbedingungen wäre aus 
ökonomischer Perspektive kaum zu tragen.

Dabei deckt das Angebot der §70-Kurse am Markt 
den Anspruch der Bürger auf eine kostengünstige, 
gleichzeitig qualitätsgesicherte, verhältnismäßige 
und wirksame Maßnahme, die flächendeckend an-
geboten wird, ab. Anstelle einer erneuten MPU 
werden durch die Teilnahme an einem §70-Kurs 
konkrete Hilfestellungen (was ist zu tun?) und Lö-
sungsschritte (wenn Sie das gemacht haben, 
dann…) geboten, die für die Betroffenen und das 
Gesamtsystem vorteilhaft sind. Dadurch entsteht 
für die Betroffenen ein verhältnismäßiger, effek-
tiver, bewährter und zielführender Weg zurück zur 
Fahrerlaubnis, da sie unbelastet von einer wei-
teren bevorstehenden Überprüfungsmaßnahme 
Veränderungen stabilisieren können und dies auch 
tun (Wirksamkeitsuntersuchungen, Befragungs-
ergebnisse: > 90 % zufrieden (z. B. KLIPP, 2009)). 
Die Teilnahme am §70-Kurs eröffnet eine konkrete 
Perspektive und stärkt die Motivation, sich mit sei-
nem Problemverhalten auseinanderzusetzen an-
statt zu kapitulieren oder auf eine Verkehrsteil-
nahme mit fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen, ggf. 
sogar auf ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, bei un- 
ve rändertem Problemverhalten, auszuweichen. 
Der Rückerhalt der Fahrerlaubnis kann sich dabei 
auch volkswirtschaftlich auswirken, da ein Vermitt-
lungshemmnis beseitigt wird und Betroffene eher 
wieder voll dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Aus Sicht der Gesellschaft und der Verkehrssicher-
heit ergibt sich somit ein Schutz vor ungeeigneten 
Fahrern bei gleichzeitiger Rehabilitationschance 
der betroffenen Personen. Die Wiederauffälligkeits-
raten der Teilnehmenden übersteigen nicht das 
Maß der Rückfälligkeit von Fahrern mit einer posi-
tiven Begutachtung. Durch die Bereitstellung eines 
evaluierten Verfahrens ergibt sich ein Verbraucher-
schutz und der Gesetzgeber kann den Vertrauens-
grundsatz und die Verhältnismäßigkeit der Mittel 
wahren.

Tab. 3.2:  Kurszuweisungen laut BASt-Statistiken 2003 – 2015
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Zudem erleichtert die Möglichkeit der Kurszuwei-
sung die gutachterliche Arbeit, weil in Grenzberei-
chen der Entscheidungsfindung eine bewährte und 
wirksame Ergänzung zur Verfügung steht, um Män-
gel noch aufzuarbeiten und zuverlässig die Voraus-
setzungen für eine zukünftige, unauffällige Ver-
kehrsteilnahme zu schaffen. Anstelle einer Schwarz 
(negativ)-weiß(positiv)-Begutachtung wird ein diffe-
renzierteres Modell bewahrt, das den Begutach-
tungsrealitäten und den Bedürfnissen der Ver-
kehrssicherheit und betroffenen Fahrer Rechnung 
trägt.

Für die Führerscheinstellen ergibt sich eine Verein-
fachung des Behördenhandelns, weil die Arbeits-
schritte im Falle einer erneuten Begutachtung (An-
ordnung, Begründung, Versand Unterlagen, Gut-
achtenprüfung usw.) entfallen. Es bedarf lediglich 
der formalen Zustimmung zur Kursteilnahme und 
finaler Bearbeitung des Antrags mit Neuerteilung 
der Fahrerlaubnis und Aushändigung des Führer-
scheins.

4 Stichprobentheoretische
Überlegungen

 

4.1 Einleitung

Vor dem Hintergrund der Abwägung von Kosten 
und Nutzen der §70-Kurse stellt sich für die Erhe-
bung und Analyse der Legalbewährung die Frage, 
wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines 
Kurses für eine Evaluation herangezogen werden 
müssen. Dabei sind zwei Aspekte von besonderer 
Bedeutung:

•  Die Entscheidung zwischen einer Vollerhebung 
(alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer) und einer 
Teilerhebung (nur eine Auswahl) und

•  Im Fall einer Teilerhebung: die Wahl eines geeig-
neten Stichprobenverfahrens und einer geeigne-
ten Stichprobengröße.

Daran lässt sich erkennen, dass neben pragmati-
schen Entscheidungen mit Blick auf die Durchführ-
barkeit und die damit verbundenen Kosten auch 
statistisch-methodische Aspekte Berücksichtigung 
finden müssen. Damit verbunden ist eine Kos-
ten-Nutzen-Abwägung, die letztlich die Qualität und 
damit die Aussagekraft der Ergebnisse der Evalua-
tionsstudien im Ergebnis nicht gefährden darf.

4.2 Voll- oder Teilerhebung

Vollerhebungen besitzen den Vorteil, dass die  
gesamte Verteilung der Merkmale ihrer Elemente 
bekannt ist. Im Gegensatz dazu weichen die  
Statistiken von Stichprobenuntersuchungen (Tei-
lerhebungen) aufgrund unterschiedlicher Einflüsse 
vom wahren Wert eines Parameters ab (zum Über-
blick GROVES, 2009; KISH, 1995; WEISBERG, 
2005).

Allerdings besitzen Vollerhebungen, neben ande-
ren Aspekten (dazu u. a. BORTZ & DÖRING, 2016, 
S. 292), einen entscheidenden Nachteil. Die damit 
verbundenen Kosten steigen erheblich mit der Grö-
ße der Population. Stichprobenuntersuchungen 
sind demgegenüber weniger aufwendig, lassen 
sich schneller durchführen und auswerten und wer-
den deshalb insbesondere aus forschungsöko- 
nomischen Gründen häufig präferiert (BORTZ &  
DÖRING, 2016, S. 294).

Für zukünftige Evaluationsstudien lässt sich die 
Empfehlung ableiten, dass Träger von §70-Kursen 
mit einer kleineren Anzahl an Teilnehmenden für 
Ihre Evaluation alle Personen heranziehen sollten. 
Träger mit größeren Teilnehmerzahlen sollten bei 
der bereits bestehenden Praxis der Teilerhebung 
bleiben.

4.3 Anforderungen an eine Stichprobe

Es existieren unterschiedliche Verfahren, um aus 
einer Grundgesamtheit eine Stichprobe an Fällen 
auszuwählen (zur Übersicht an Auswahlverfahren 
SCHNELL, HILL & ESSER, 1995, S. 256). Um im 
Anschluss daran von der Stichprobe anhand infe-
renzstatistischer Verfahren Aussagen über die 
Grundgesamtheit ableiten zu können, muss die 
Auswahl der Untersuchungseinheiten zufällig erfol-
gen. Das ist gegeben, wenn alle Untersuchungs-
einheiten einer definierten Grundgesamtheit eine 
angebbare, im Falle einer einfachen Zufallsauswahl 
die gleiche, Wahrscheinlichkeit (größer null) besit-
zen, in die Stichprobe zu gelangen.

Um in zukünftigen Evaluationsstudien die zufällige 
Auswahl zu gewährleisten, sollte deshalb eine voll-
ständige Liste aller Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer existieren, aus der im Anschluss im Sinne des 
Urnenmodells (u. a. BOSCH, 2011) eine zufällige 
Auswahl getroffen werden kann.
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4.4 Ermittlung der Stichprobengröße

Das Portfolio der inferenzstatistischen Verfahren 
bietet auf der Grundlage der statistischen Theorie 
die Möglichkeit, den optimalen Umfang einer Stich-
probe (Anzahl der Fälle) zu bestimmen.

Wie insbesondere COHEN (1988) zeigen konnte, 
stehen die vier Größen:

•  Signifikanzniveau α („Fehler 1. Art“),

•  Teststärke β („1 – Fehler 2. Art“),

•  Effektstärke und

•  Stichprobenumfang

derart in Beziehung, dass die Kenntnis drei dieser 
Aspekte genügt, um den Vierten zu ermitteln. Um 
den Stichprobenumfang zu bestimmen, müssen 
demnach das Signifikanzniveau, die Teststärke und 
die Effektstärke bekannt sein.

Für die Festlegung des Signifikanzniveaus, der 
Höhe der Teststärke und der Effektstärke zur Be-
rechnung des optimalen Stichprobenumfangs exis-
tiert ein breiter Kanon an Literatur. Unter anderem 
in Abhängigkeit von der Fragestellung, dem The-
mengebiet und dem verwendeten statistischen  
Verfahren existieren zahlreiche Empfehlungen zur  
Anwendung dieser statistischen Größen.

Für allgemeinere Fragestellungen, zu denen die 
Berechnung des Stichprobenumfangs für Evalua-
tionsstudien der §70-Kurse gezählt werden kann, 
existiert für das Signifikanzniveau und die Test-
stärke eine Empfehlung, die bereits breite Anwen-
dung findet. Diese sieht ein α von 5 Prozent sowie 
ein β von 80 Prozent vor (zur Übersicht u. a.  
ELLIS, 2010).

Für die Bestimmung der Effektstärke können insbe-
sondere Studien mit vergleichbarer Fragestellung 
und ähnlichem Erhebungsdesign herangezogen 
werden. Stehen derartige Informationen nicht zur 
Verfügung empfiehlt es sich, diese konservativ  
(d. h. unter Verwendung einer geringen Effekt-
stärke) zu bestimmen.

Für die Evaluationsstudien lässt sich in Bezug auf 
das Signifikanzniveau sowie die Teststärke die  
ohnehin gängige Praxis anwenden. Die Auswirkung 
der Effektstärke wird in den noch folgenden Bei-
spielen illustriert.

4.5 Verhältnis Größe der Grundge-
samtheit und Stichprobenumfang

Bei dem überwiegenden Teil von Stichprobenzie-
hungen in empirischen Studien handelt es sich aus 
stochastischer Perspektive um Ziehungen ohne Zu-
rücklegen. Dieser Aspekt müsste bei der Berech-
nung der Stichprobenstatistiken als Endlichkeits-
korrektur (Finite Population Correction) Berücksich-
tigung finden. Diese Korrektur kann entfallen, wenn 
der Auswahlsatz (die Größe der Stichprobe) weni-
ger als 5 % der Grundgesamtheit ausmacht, da sich 
in diesem Fall nur noch marginale Auswirkungen 
auf die Ergebnisse ergeben (u. a. POLASEK, 1997, 
S. 58). Wird das Verhältnis überschritten (die  
Anzahl der Fälle in der Stichprobe betragen mehr 
als 5 % der Anzahl der Fälle der Grundgesamtheit) 
sollte die Endlichkeitskorrektur allerdings Berück-
sichtigung finden.

Für die meisten Träger wird mit Blick auf die Ge-
samtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Endlichkeitskorrektur von Bedeutung sein. Sie 
sollte auch angewendet werden, da deren Berück-
sichtigung zu einer genaueren Schätzung führt 
(z. B. in Form kleinere Konfidenzintervalle) oder 
bei gleichbleibender Genauigkeit der Schätzung 
sich der Stichprobenumfang reduziert (u. a. RYAN, 
2013).

Finite Population Correction Factor = 

4.6 Beispiele

Die folgenden Beispiele illustrieren die stichproben-
theoretischen Überlegungen und stellen noch keine 
konkrete Berechnung optimaler Stichprobenum-
fänge dar. Sie beruhen auf den abgeleiteten Annah-
men. Insbesondere die Auswirkung der Effektstärke 
(hier: Differenz zwischen der empirischen Rückfall-
quote und dem Grenzwert) kann damit deutlich ge-
macht werden.

Bei der Stichprobenziehung wird eine Zufallsaus-
wahl vorausgesetzt. Das Signifikanzniveau α be-
trägt 5 Prozent, die Teststärke β 80 Prozent. Die Be-
rechnung der Konfidenzintervalle (KI) erfolgt unter 
Beachtung der Endlichkeitskorrektur. Die Effekt-
stärke wird in den folgenden Beispielen modifiziert, 
um die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Stichprobengröße zu illustrieren.

Bei den zwei folgenden Beispielen wird von einem 
Grenzwert von 10 Prozent ausgegangen. Es wird 
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nur die obere Grenze des Konfidenzintervalls 
(KIOG) (KI_OG) angegeben.6

1. Beispiel 

Die empirische Rückfallquote beträgt 7,1; die An-
zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beträgt  
N = 1.000.

5 Empfehlungen zur  
Datenerhebung

2. Beispiel

Die empirische Rückfallquote beträgt 8,1; die An-
zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beträgt  
N = 1.000.

Vergleicht man diese beiden Beispiele, wird die 
Auswirkung der Effektstärke sichtbar. Während im 
ersten Beispiel (größerer Effekt) bereits die Berück-
sichtigung von etwa 250 Personen genügen würde, 
um den Grenzwert (10) signifikant zu unterschrei-
ten, werden aufgrund der geringeren Effektstärke 
dafür im zweiten Beispiel (geringerer Effekt) bereits 
460 Personen benötigt.

Die Entscheidung der Stichprobengröße liegt bei 
den Trägern. Dabei ist die oben bereits angespro-
chen Kosten-Nutzen-Abwägung von großer Bedeu-
tung. Eine sehr große Stichprobe führt zu einer ge-
naueren Schätzung und in der Praxis dazu, dass 

auch kleine Effekte (nur eine geringe Unterschrei-
tung des Grenzwerts) signifikant werden. In diesem 
Fall ist der Indikator als erfüllt zu bewerten.

Eine sehr kleine Stichprobe zieht zwangsläufig eine 
ungenauere Schätzung nach sich und kann in der 
Praxis dazu führen, dass selbst deutliche Effekte 
(eine erhebliche Unterschreitung des Grenzwertes) 
nicht zu einem signifikanten Ergebnis führen. Hier 
müsste der Indikator als nicht erfüllt gelten.

5.1 Kriterienauswahl Wirksamkeit

Als sinnvollste Indikatoren für eine Messung der 
Wirksamkeit werden Legalbewährungsdaten ge-
sehen, da sie Aufschluss darüber geben, wie häu-
fig Kursteilnehmende nach Abschluss des Kurses 
verkehrsrechtlich wieder in Erscheinung treten. 
Der Begriff Wirksamkeit ist allerdings zu diskutie-
ren, da aus wissenschaftlicher Perspektive im 
Rahmen der vorliegenden quasi-experimentellen 
Untersuchungs  designs Wirksamkeit methodisch 
nicht nachgewiesen werden kann, da es keine ver-
gleichbare Kontrollgruppe gibt, die keinen Kurs 
durchläuft (HOFFMANN, 2001) und die Teilnehmer 
den Untersuchungsgruppen nicht randomisiert zu-
gewiesen werden können. Empfohlen wird daher, 
die Begrifflichkeit in der Anlage 15 FeV entspre-
chend anzupassen, z. B. den Begriff Wirksamkeit 
durch den Begriff Erfolg zu ersetzen.

Bezüglich der Operationalisierung der Legalbewäh-
rung wurden verschiedene Indikatoren diskutiert 
und wie diese zu interpretieren sind. Ein Beispiel 
hierfür ist der Indikator „Unerlaubtes Entfernen vom 
Unfallort“. In einigen Evaluationsstudien wurde die-
ser z. B. als erneute Alkoholauffälligkeit gewertet, in 
anderen nicht. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 
ist kein eindeutiger Indikator für eine Wiederauffäl-
ligkeit mit Alkohol oder Drogen und sollte dement-
sprechend in Zukunft auch nicht mehr als solcher 
bewertet werden. In künftigen Evaluationen sollten 
solche Verstöße zwar gesondert aufgeführt, aber 
nicht in die Wiederauffälligkeitsrate mit einberech-
net werden.

So sollten als Indikatoren für eine Wiederauffällig-
keit nur einschlägige Verstöße gewertet werden, 
d. h. nach Teilnahme an einem §70-Kurs für alko-

Stichprobe (n) KIOG

400 9,1

350 9,3

250 9,9

Stichprobe (n) KIOG

900 8,7

700 9,3

460 9,9

6 Zur Berechnung wurde die folgende Webseite verwendet:  
https://select-statistics.co.uk/calculators/confidence-interval- 
calculator-population-proportion/
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holauffällige Kraftfahrende gilt nur eine Alkoholauf-
fälligkeit und nach Teilnahme an einem §70-Kurs für 
drogenauffällige Kraftfahrende eine Drogenauffäl-
ligkeit als einschlägig. Im Umkehrschluss bedeutet 
das, dass eine Drogenauffälligkeit nach Teilnahme 
an einem Alkoholkurs bzw. eine Alkoholauffälligkeit 
nach Teilnahme an einem Drogenkurs nicht als ein-
schlägige Wiederauffälligkeit gewertet werden soll. 
Hierfür müssen die Kursziele betrachtet werden: 
kontrolliertes Trinken bzw. stabile Alkoholabstinenz 
bei Alkoholkursen und stabile Drogenabstinenz bei 
Drogenkursen. In diesem Zusammenhang sind 
aber Auffälligkeiten außerhalb des Straßenver-
kehrs, z. B. Eintragungen wie Neigung zur Trunk-
sucht bzw. Neigung zur Rauschgiftsucht, durchaus 
relevant, da sie belegen, dass das Kursziel nicht er-
reicht worden ist.

Als konkrete Kriterien der Legalbewährung werden 
vorgeschlagen:

Eintragungen gem. §§ 24a, 24c StVG, §§ 315c, 
316, 323a StGB, und Eintragungen zur Neigung 
zur Trunk- bzw. Rauschgiftsucht, sofern sie ein-
schlägig sind, d. h. für Alkoholkurse nur Eintragun-
gen zu Alkohol und für Drogenkurse nur Eintragun-
gen zu Drogen. Mit nicht einschlägigen Verstößen 
sollte umgegangen werden wie mit Eintragungen 
zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort, d. h. 
solche Verstöße sind zwar gesondert aufzuführen, 
sind aber nicht in die Wiederauffälligkeitsrate mit 
einzurechnen.

Der Vorschlag der AG ist es, vorläufige und sofort 
vollziehbare Entziehungen nicht als einschlägige 
Verstöße zu werten. Diese werden zwar dem FAER 
übermittelt, sie stellen aber keine endgültige rechts- 
bzw. bestandskräftige Entscheidung dar. Sie kön-
nen bspw. ausgesprochen werden, wenn dringende 
Gründe für die Annahme vorhanden sind, dass eine 
Entziehung nach § 69 StVG erfolgen wird (§ 111 a, 
Abs. 1 StPO). Eine Berücksichtigung führt prinzi-
piell zu einer Überschätzung der Wiederauffällig-
keitsquote, da die Möglichkeit besteht, dass die 
endgültige Entscheidung keine Entziehung beinhal-
tet oder ein Gerichtsverfahren mit einem Freispruch 
endet, es also keinen einschlägigen Verstoß gab.

5.2 Datengrundlage für die 
Legalbewährung

Die zentralen Register des Kraftfahrt-Bundesamtes 
bilden die Datengrundlage für die Evaluation der 

§70-Kurse. Zum einen lässt sich das auslösende 
Ereignis der Beobachtung einer Person, die Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis, im FAER und im Zen-
tralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) identifizieren. 
Zum anderen bildet das FAER die zentrale Daten-
grundlage zur Beobachtung von Verkehrsauffällig-
keiten und damit zur Analyse der Legalbewährung.

Das FAER enthält Entscheidungen zu Ordnungs-
widrigkeiten, Straftaten und Maßnahmen rund um 
die Fahreignung. Die Rahmenbedingungen des  
Registers, seine Funktion, Aufgaben und Inhalte 
sind im 4. Abschnitt des StVG (§§ 28 - 30c) sowie 
im 3. Abschnitt der FeV (§§ 59 – 64) festgehalten. 
Es werden die zur Beurteilung der Eignung und Be-
fähigung von Personen zum Führen von Kraftfahr-
zeugen erforderlichen Daten gespeichert (§ 28 Ab-
satz 2 StVG). Die Datenlieferanten sind Gerichte, 
Staatsanwaltschaften, die Behörden der Bußgeld-
stellen und die Fahrerlaubnisbehörden.

An das FAER werden ausschließlich die zur Erfül-
lung der administrativen Aufgaben notwendigen 
Daten übermittelt. Deshalb enthält das Register In-
formationen darüber, dass eine Neuerteilung einer 
Fahrerlaubnis stattgefunden hat. Anlass oder Aus-
löser (bspw. der Besuch eines §70-Kurses oder 
eine Begutachtung im Rahmen einer MPU) werden 
hingegen nicht erfasst.

In Anlage 13 zu § 40 FeV sind die Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten aufgeführt, die zu einer Ein-
tragung im FAER führen. Entscheidend für eine Auf-
nahme in die Anlage ist die Feststellung eines direk-
ten Einflusses auf die Verkehrssicherheit und eine 
gewisse Erheblichkeit (mindestens 60 Euro Buß-
geld und ein Punkt oder negative Fahrerlaubnis-
maßnahme). Das bedeutet zugleich, dass nur ein 
Teil der Verkehrsverstöße im FAER erfasst werden 
und für die Analyse der Legalbewährung verwendet 
werden können (dazu KÜHNE und HUNDERT-
MARK, 2016, S. 4). Dieser Aspekt ist allerdings für 
die Evaluation der §70-Kurse unerheblich, da die im 
Rahmen der §70-Kursevaluationen zu beobachten-
den Delikte allesamt registerpflichtig sind.

5.3 Stichprobenziehung und 
Datenschutz

Durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) er-
geben sich Probleme bei der Stichprobenziehung. 
So dürfen im FAER nur Daten von Teilnehmern ab-
gefragt werden, von denen eine Einverständnis-
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erklärung vorliegt. Darüber hinaus obliegt es bis-
lang vollständig den Trägern, gegenüber der daten-
erhebenden Institution (KBA) anzugeben, wessen 
Daten abgefragt werden. Prinzipiell ist es dadurch 
möglich, nur die Teilnehmenden von denen man 
eine positive Legalbewährung erwartet, hinsichtlich 
der Legalbewährung auszuwählen.

Dieses Problem könnte umgangen werden, wenn 
die Fahrerlaubnisbehörden den Mitteilungen zur 
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis Codierungen/
Schlüs -elzahlen zu ggf. durchlaufenen Maßnah-
men hinzufügen. Somit könnten potenzielle Be-
trugsmöglichkeiten umgangen und möglicherwei-
se sogar jährliche Auswertungen durchgeführt 
werden. Der Detailierungsgrad der Codierungen 
müsste diskutiert werden. Möglich wären Codie-
rungen für Maßnahmenteilnahme (z. B. MPU posi-
tiv, Teilnahme §70-Kurs) oder sogar trägerbezoge-
ne Codierungen. Dadurch würden trägerbezogene 
Evalua tionsstudien extrem vereinfacht. Dieses 
Verfahren ließe sich auch auf andere Maßnahmen, 
z. B. im Bereich Fahranfänger, übertragen Träger-
bezo gene Mitteilungen wären jedoch im Gegen-
satz zu maßnahmenbezogenen Mitteilungen durch 
den hohen Detaillierungsgrad sehr komplex. In 
beiden Fällen wäre der Umstellungsaufwand in 
den Registern und bei den übermittelnden Behör-
den kostenintensiv, da erhebliche Softwareände-
rungen notwendig wären. Zudem entsprächen die 
Daten nicht mehr dem in Kapitel 5.2 dargestellten 
und rechtlich geregeltem Zweck des FAER (vgl. 
Abschnitt IV StVG). Ein Vorschlag für ein alterna-
tives Vorgehen bei der Evaluation ist im Anhang 
dieses Berichts ausgeführt.

Grundsätzlich ist zumindest eine Rechtsgrundlage 
zur Übermittlung der Daten durch die Träger wün-
schenswert. Diese könnte ähnlich gestaltet werden 
wie die Regelungen zur Evaluation der Fahreig-
nungsseminare (§ 4b Absatz 6 StVG). Um diese 
Rechtsgrundlage durch den Verordnungsgeber zu 
implementieren, müsste allerdings zunächst die  
Ermächtigungsgrundlage (§ 6 StVG) hierzu ge-
schaffen werden.

Prinzipiell sind die Größe der Stichprobe und die 
Methode der Stichprobenziehung vor der Untersu-
chung, d. h. bei der Versuchsplanung, festzulegen. 
Bei kleineren Trägern wird eine Verpflichtung zu  
einer Vollerhebung aus zwei Rekrutierungsjahrgän-
gen als sinnvoll angesehen. Bei größeren Trägern 
würde die Erhebung einer zufällig gezogenen Stich-
probe aus zwei Rekrutierungsjahrgängen ausrei-

chen. Die Größe der Stichprobe sollte nicht unter  
30 Probanden liegen. Die endgültige Größe soll 
aber dem Träger überlassen bleiben, wenn die zu-
fällige Ziehung der Stichprobe gewährleistet ist. Aus 
inferenzstatistischen Gründen (siehe Kapitel 4) 
müsste es im Interesse des Trägers liegen, eine 
möglichst große Stichprobe in die Evaluation einzu-
beziehen. In jedem Fall sollten für eine Plausibili-
tätsprüfung und zur Erhöhung der Transparenz die 
tatsäch lichen Teilnehmerzahlen der Rekrutierungs-
jahrgänge vom Träger ans KBA übermittelt werden.

5.4 Beobachtungsdauer und Wert zur 
Bewertung des Kurserfolgs

Die Festlegung eines Werts zur Bewertung des 
Kurserfolgs anhand der Rückfallhäufigkeiten wird 
als notwendig erachtet, um bei der Anerkennung 
von Kursprogrammen willkürliche Entscheidungen 
zu verhindern.

Hinsichtlich des Referenzwerts und sich daraus  
ergebenden Grenzwerts aus der KBA-Studie  
(KÜHNE & HUNDERTMARK, 2016) für die Drogen-
kurse muss angeführt werden, dass die Studie nur 
Personen beinhaltet, die bereits einen Fahrerlaub-
nisentziehung hatten. Eine Differenzierung, ob die-
se Personen sich einer MPU unterzogen hatten 
oder ob sie einen §70-Kurs durchlaufen hatten oder 
nicht, konnte jedoch nicht erfolgen, da diese Daten 
nicht ans KBA übermittelt werden. In den Drogen-
kursen saßen in den Jahren 2006 und 2007 aber 
häufig auch Inhaber einer Fahrerlaubnis, was zu 
anderen Rückfallraten geführt haben könnte. Auch 
für die Alkoholkurse muss festgestellt werden, dass 
zum einen eine gewisse Anzahl von Inhabern am 
Kurs teilgenommen hatte (z. B. Auffälligkeit mit dem 
Fahrrad, 2-mal auffällig wg. § 24a StVG), zum an-
deren ein Gutteil der Neuerteilungen auf den Kreis 
der erstmals alkoholauffälligen Kraftfahrende entfal-
len ist, die i. d. R. keine MPU und damit auch keinen 
Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung 
absolviert hatten; auch in diesen Fällen ist der Ein-
fluss auf die in der Studie ermittelten Referenz- bzw. 
Grenzwerte nicht zu klären.

Bislang galten Kurse als wirksam, wenn die Rück-
fallhäufigkeit des zu evaluierenden Kurses den  
Referenzwert von 18,8 % nicht signifikant über-
stieg. Rein statistisch gesehen wäre zur Beurtei-
lung einer signifikanten Abweichung von Häufigkei-
ten die Berechnung eines Chi-Quadrat-Tests erfor-
derlich. Diese Berechnung kann den zuständigen 



24

Behördenmitarbeitern kaum zugemutet werden. 
Dementsprechend läuft man mit der Festlegung  
eines Referenzwerts immer Gefahr, dass die Sig-
nifikanz der Abweichung mit reinem Augenmaß 
bemessen wird. Der Vorteil von Grenzwerten ge-
genüber Referenzwerten liegt klar im fehlenden 
Ermessenspielraum. Wird ein Grenzwert festge-
legt, erscheint die Beurteilung des Kurserfolgs 
deutlich einfacher.7 Die bisherigen Evaluationen 
im §70- Kursbereich für Alkohol und Drogenkurse 
haben gezeigt, dass der Referenzwert von 18,8 % 
deutlich unterschritten wird. Alle Evaluationen er-
zielten Werte unter 10 %. Auch die gemessenen 
Rückfallhäufigkeiten der Legalbewährungsstudie 
(siehe Kapitel 2) als Maßstab des Gesamtsystems 
(= alle Neuerteilungen) liegen für die Entziehungs-
gründe Alkohol und Drogen unter 10 %. Würde 
man den alten Referenzwert, wenn auch als Gren-
zwert, beibehalten, würde man in Kauf nehmen, 
dass sich der Erfolg der Kurse verschlechtert, so-
gar bis auf die doppelten Rückfallhäufigkeiten als 
bislang gemessen. Im Sinne des Erhalts des Er-
folgs der Kurse kann man den alten Referenzwert 
also deutlich reduzieren. Somit wird von der AG 
befürwortet, einen Grenzwert von 10 % Rückfall-
häufigkeit für Teilnehmer von §70-Alkohol- und 
Drogenkursen festzulegen. Das würde der Verbes-
serung der Kurse, d. h. die Reduzierung der Wie-
derauffälligkeiten von 18,8 % auf unter 10 %, 
Rechnung tragen. Auch müsste ein solchermaßen 
festgelegter Grenzwert nicht stetig neu durch das 
KBA berechnet werden.

Eine andere Methode zur Findung eines Werts wird 
im Anhang detailliert beschrieben. Sie könnte die 
Ziehung einer zufälligen, möglichst gepaarten 
Stichprobe aus dem Pool einer alten Stichprobe 
sein.8 Für neue Evaluationsstudien könne man 
auch eine Zufallsstichprobe aus der einschlägigen 
Vergleichsgruppe ziehen. Zur Vergleichbarkeit 
könnte man die Stichproben auch hinsichtlich Alter, 
Geschlecht und Region schichten und aus dem 

Vergleichszeitraum ziehen, der zum Untersu-
chungszeitraum passt. Das erlaubt eine dynami-
sche Anpassung der Referenz- bzw. Grenzwerte 
(z. B. hinsichtlich möglicher demografischer Ein-
flüsse), und es könnte die Signifikanz der Abwei-
chung geprüft werden. Eine solche Durchführung 
der Evaluation bietet die Möglichkeit, die Qualität 
der Kurse zu sichern und kontinuierlich zu prüfen. 
Gleichzeitig findet sie unter der Prämisse statt, 
dass sich die Kurse als wirksam erwiesen haben, 
da man zukünftig Kursteilnehmer mit Kursteilneh-
mern vergleicht und nicht mehr mit der Gesamt-
population oder einer Kontrollgruppe der positiv 
Begutachteten.

Eine individuelle Beobachtungsdauer von drei Jah-
ren, die mit dem Datum der Neuerteilung startet, hat 
sich bewährt. Bei Abfrage der Legalbewährung 
muss eine Verzugszeit von einem Jahr einberech-
net werden. Abweichend vom bisher üblichen Vor-
gehen sollte eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
nicht zum vorzeitigen Ende der Beobachtung füh-
ren. Hintergrund des bisherigen Vorgehens war die 
Annahme, dass Personen nach der Entziehung sel-
tener am Verkehr teilnehmen. Ihre Exposition nimmt 
sicherlich ab, nichtsdestotrotz ist weiterhin eine Auf-
fälligkeit möglich. Es kann ohne Fahrerlaubnis am 
Straßenverkehr teilgenommen werden, sowohl le-
gal z. B. mit dem Fahrrad, als auch unerlaubter-
weise motorisiert. Zudem kann prinzi piell bei einer 
sehr früh im Beobachtungszeitraum entzogenen 
Fahrerlaubnis auch bereits wieder eine Neuertei-
lung erfolgt sein.

In Bild 5.1 ist das Problem der vorzeitigen Been-
digung der Beobachtung und die daraus resultie-
rende  Ungleichbehandlung von einschlägigen Auf-
fälligkeiten an zwei beispielhaften Fällen aufge-
zeigt. In Fall 1 gab es keine Entziehung während 
der Beobachtungszeit und die Person wird auffällig. 
Dieser Fall geht in die Wiederauffälligkeitsquote ein. 
Fall 2 wird die Fahrerlaubnis nach sechs Monaten 
entzogen. Diese Entziehung erfolgt aus einem nicht 
einschlägigen Grund, bspw. einer Straftat ohne  
Alkohol- oder Drogenbezug, seine Beobachtung 
endet vorzeitig. Sein einschlägiges kritisches Ereig-
nis begeht er zum identischen Zeitpunkt wie Fall 1. 
Da seine Beobachtungszeit aber bereits vorher en-
dete gilt er als bewährt und sein Fehlverhalten fin-
det keinen Eingang in die Wiederauffälligkeitsquote. 
Durch das vorzeitige Beobachtungsende fände  
somit eine Überschätzung des tatsächlichen Kurs-
erfolgs statt.

7 Zwar ist auch hier eine inferenzstatistische Beurteilung erfor-
derlich, sofern mit Stichprobendaten gearbeitet wird. Diese 
sollte dann allerdings Teil des Evaluationsberichts sein, der 
vom KBA erstellt wird (siehe Kapitel 6).

8 Hier entstünden zusätzliche Kosten. Je nach Durchführung 
könnte das Vorgehen auch aufgrund von Datenverlusten 
(Löschung aus Datenschutzgründen) unmöglich sein. Zudem 
ist noch nicht geklärt, ob diese Umwidmung der Daten erlaubt 
wäre.
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5.5 Zeitpunkte für Aktivitäten und 
Bearbeitungszeiten der Behörden

Tabelle 5.1 zeigt Details und Ergebnisse der aktuell 
gültigen Evaluationen der heute durchgeführten 
und anerkannten §70-Kursprogramme. Die Rück-
fallquote gibt den Prozentsatz von erneut auffällig 
gewordenen Kraftfahrenden im Zeitraum von drei 

Jahren nach Neuerteilung der Fahrerlaubnis an 
(Legalbewährung).

Tabelle 5.2 zeigt die relevanten Handlungsschritte 
zur Re-Evaluation der anerkannten Kursprogram-
me bei den Trägern. Benannt werden die Aktivitä-
ten zu definierten Zeitpunkten (Auftragsdefinition, 
Gegenstand der Evaluation, Datenlieferung und 

Bild 5.1:  Fallbeispiel Entziehung

Tab. 5.1:  Aktuelle Evaluationsergebnisse der anerkannten §70-Kurse, Stand 10/2016

Kurs- 
programm

IFT IFT IRaK K 70 LEER Plus 70 Schalk 70 Speed-02 GOOD DRUGS

Träger DEKRA 
Akademie 
GmbH

IFS GmbH AFN e. V. Impuls 
GmbH

Nordkurs 
GmbH & 
Co. KG

TÜV SÜD 
Pluspunkt 
GmbH

IDRAS 
GmbH

Nordkurs 
GmbH & 
Co. KG

IFS GmbH AFN e. V., 
TÜV SÜD 
Pluspunkt 
GmbH

N  
Experi- 
mental-
Gruppe 
(EG)

435 269 273 688 507 1.846 64 365 325 91

N  
Kontroll- 
Gruppe 
(KG) 

1 1 1 1 1 1 1 2452 903

Anteil 
Frauen 8 % ? 10 % 11 % ? 10 % ? 4 % ? 7 %

Kursteil-
nahme  
EG

2004/2005 2008/2009 2005/2006 2004/2007 2005 2006/2007 2006 2003/2005 2010/2011 1996-1998

Bewäh-
rungszeit 
(Monate)

36 ±36 ±36 36 36 ±36 36 36 36 36

Abschluss 2009 2013 2010 2009 2010 2011 2011 2009 2016 2003

Rückfall-
quote  
EG

6,7 % 7,4 % 6,6 % 7,3 % 7,3 % 7,99 % 10,9 % 8,4 % 7,1% 8,8 % 

Rückfall-
quote  
KG

1 1 1 1 1 1 1 5,0 %2 21,1 %3

1  Referenzwert (BASt, 2002) 18,8 %    2  MPU mit positivem Ergebnis    3  Neuerteilung der Fahrerlaubnis ohne Kursteilnahme
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-gewinnung, Evaluationskriterien, Ein- und Aus-
schlusskriterien, Selektionen, Umgang mit der Mel-
deverzugsproblematik, Durchführung, Auswertung 
und Ergebnislieferung), hier beispielhaft für IFT/
DEKRA Akademie und Plus 70/TÜV SÜD Plus-
punkt aufgezeigt. Für die anderen Kursprogramme 
ergeben sich die Fristen analog den Beispielen in 
folgenden Jahren:

•  2024: K70, Speed-02,

•  2025: LEER, IRaK,

•  2026: Plus 70, Schalk 70, GOOD,

•  2028: IFT (IFS),

• 2029: DRUGS.

Bei Behörden existieren hierbei keine festgelegten 
Bearbeitungszeiten im klassischen Sinne. Das Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) gibt nur einen 
allgemeinen Rahmen vor. Das Verwaltungsverfah-
ren beginnt durch einen Antrag des Trägers gemäß 
§ 70 Absatz 2 FeV auf Anerkennung des Trägers für 
seine Stellen, seine Kurse zur Wiederherstellung 
der Kraftfahreignung und seine Kursleiter. Im § 70 
FeV sind keine Vorgaben über Verfahrensfristen 
wie z. B. im Baurecht aufgeführt. Die nach Landes-

 

Tab. 5.2:  Relevante Handlungsschritte der anerkannten Träger zur Re-Evaluationen der §70-Kursprogramme, Stand 10/2016

Kursprogramm IFT (DEKRA Akademie) Plus 70

Re-Evaluationsfrist gemäß  
amtlicher Anerkennung 30.11.2024 31.12.2026

Re-Evaluation via Bietergemeinschaft ggf. ggf.

Grundsatzentscheidung  
Bietergemeinschaft 06/2019 06/2019

Vertrag mit Auftragsumfang1 02/2020 02/2020 (oder 03/2022,  
falls keine Bietergemeinschaft)

Auftragskoordinierung

N EG (Stichprobe aus Pool)2 z. B. 350 – 400 ?

Beginn Poolbildung,  
Einwilligungserklärungen (Kursstarts) 01.09.2018 10/2021

Ende Poolbildung (Kursende) 31.08.2019 09/2021

Übersendung TN-Daten 03/2020 04/2022

Verfahrenseinrichtung 04/2020 05/2022

Individuelle Beobachtungszeiträume  
starten

Erstes Kursende bis letztes Kursende  
+6 Monate3; 09/2018 bis 29.2.2020

Erstes Kursende bis letztes Kursende  
+ 6 Monate; 10/2020 bis 31.3.2022

Beobachtung 3 Jahre + 1 Jahr  
Überliegefrist endet 03/2023 bis 29.02.2024 04/2025

Datenaufbereitung und -analyse 03/2024 04/2026

Vorlage Abschlussbericht des KBA 30.05.2024 30.6.2026

Antrag auf Prüfung bei geeigneter Stelle 01.06.2024 1.7.2026

Antrag auf Verlängerung bei  
Anerkennungsbehörde 01.09.2024 1.10.2026

Erneuerte Anerkennung 31.11.2024 31.12.2026

Referenzwert (BASt, 2002) 18,8 %

Vorgeschlagener Grenzwert 10 %

1 Der Vertragsumfang kann beispielsweise umfassen: Ermittlung von statistischen Erfolgsindikatoren für einzelne Gruppen mit  
inferenzstatistischer Auswertung und wissenschaftlichem Untersuchungsbericht (Fragestellung, Auswertungskonzept, Durchfüh-
rung, Ergebnisse, Bewertung) und Festlegung der Art der Auswertung: summative Re-Evaluation) und Erfolgskriterium: Legal-
bewährung gemäß FAER (Rückfallrisiko von Teilnehmenden innerhalb von 36 Monaten nach Neuerteilung der Fahrerlaubnis 
ohne KG).   

2 Pool: üblicherweise alle Kursteilnehmer eines Jahres; aus diesem Pool wird vom KBA eine Stichprobe gezogen; je kleiner die 
Stichprobe, desto größer ist die Gefahr, dass die dann gültige gesetzliche Vorgabe überschritten werden könnte (Entscheidung 
über Stichprobengröße trifft der Träger). Erläuterung zu resultierendem Konfidenzintervall s. Kapitel 10 dieses Berichts.    

3 Beobachtungsstart ist das Datum der Neuerteilung. Um die Evaluationsdauer zu begrenzen gilt für die Neuerteilung eine Aus-
schlussfrist von sechs Monaten
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recht zuständige Erlaubnisbehörde muss jedoch 
gemäß § 22 VwVfG tätig werden. Eine konkrete 
Verfahrensdauer ist immer abhängig von der Vor-
lage entscheidungsrelevanter Unterlagen und Nach-
weise. Gemäß § 25 Absatz 2 VwVfG muss die Be-
hörde mit dem Antragsteller erörtern, „welche Nach-
weise und Unterlagen von ihm zu erbringen sind 
und in welcher Weise das Verfahren beschleunigt 
werden kann. Soweit es der Verfahrensbeschleuni-
gung dient, soll sie dem Antragsteller nach Eingang 
des Antrags unverzüglich Auskunft über die voraus-
sichtliche Verfahrensdauer und die Vollständigkeit 
der Antragsunterlagen geben.“ Weitergehende Vor-
gaben zur Verfahrensdauer legt eine Behörde in der 
Regel durch eine Geschäftsordnung für sich selbst 
fest. Zunächst ist der Eingang des Antrags zu be-
stätigen. Die Behörde hat, wenn entscheidungs-
relevante Unterlagen fehlen, eine Frist zu setzen, 
bis wann die fehlenden Unterlagen nachzureichen 
sind. Nach Überschreitung der Nachfrist kann die 
Behörde auch ohne die nachzureichenden Unter-
lagen abschließend entscheiden. Sind andere Be-
hörden und Institutionen in den Entscheidungs-
prozess eingebunden, ist deren Bearbeitungszeit 
mit zu berücksichtigen.

Mit der Änderung durch die Zehnte Verordnung zur 
Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und ande-
rer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16. 
April 2014 müssen sämtliche, zu diesem Zeitpunkt 
tätigen Träger, ein Anpassungsverfahren gemäß  
§ 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. § 76 Nr. 17 
FeV an die neue Rechtsverordnung durchlaufen. 
Dies bedeutet auch, dass jeder Träger sich nach der 
bisherigen Auslegung der Zuständigkeiten der Be-

hörden in jedem Bundesland, in einigen mehrfach, 
anerkennen lassen muss. Die Rechtsprechung der 
letzten Jahre hat in anderen Sachgebieten ähnliche 
Auslegungen nicht bestätigt, sondern die Zuständig-
keit für die Anerkennung von Trägern auf das gesam-
te Bundesgebiet festgestellt. Würden die Vollzugs-
behörden des speziellen Fahrerlaubnisrechts der 
Länder dieser Auffassung folgen, müsste sich jeder 
Träger nur einmal, nämlich bei seiner Sitzbehörde 
anerkennen lassen. Dies  würde insbesondere für 
den Träger eine erhebliche Vereinfachung bedeuten.

Mit der Zwölften Verordnung zur Änderung der  
Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßen-
verkehrsrechtlicher Vorschriften vom Sommer 2017 
wurde für die geeignete unabhängige Stelle die  
jeweiligen Verfahren, hier Prüfung der Geeignetheit 
der §70-Kurse, in der „Richtlinie zur Bestätigung der 
Eignung der Testverfahren und -geräte und der  
Eignung der Kurse zur Wiederherstellung der Kraft-
fahreignung“ (VkBl. 2017 VI S. 227) geregelt. Nach 
Nummer 1.1 der Richtlinie über die Bestätigung der 
Eignung der Kurse zur Wiederherstellung der Kraft-
fahreignung ist das Bestätigungsverfahren durch die 
unabhängige Stelle innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Antragsunterlagen abzuschließen.

Bild 5.2 zeigt beispielhaft einen Zeitstrahl vom  
Beginn einer Evaluation beim KBA bis zur Anerken-
nung eines Kursprogramms im Bundesland unter 
Berücksichtigung von möglichen Bearbeitungs-
zeiten. Daraus ergibt sich, dass von der Projekt-
planung einer Evaluation bis zum Abschluss des  
Antrags auf Anerkennung gut sieben Jahre einge-
plant werden müssen.

Bild 5.2:  Beispiel eines Zeitstrahls von Beginn einer Evaluation bis zur amtlichen Anerkennung eines Kursprogramms in einem 
Bundesland
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6 Konzept für die summative 
Evaluation von §70-Kursen



29



30



31

7 Fazit
Als sinnvollste Indikatoren für eine Messung des 
Kurserfolgs werden Legalbewährungsdaten gese-
hen, da sie Aufschluss darüber geben, wie häufig 
Kursteilnehmende nach Abschluss des Kurses ver-
kehrsrechtlich wieder in Erscheinung treten. So 
sollten als Indikatoren für eine Wiederauffälligkeit 
nur einschlägige Verstöße gewertet werden, d. h. 
nach Teilnahme an einem §70-Kurs für alkoholauf-
fällige Kraftfahrende gilt nur eine Alkoholauffälligkeit 
und nach Teilnahme an einem §70-Kurs für drogen-
auffällige Kraftfahrende eine Drogenauffälligkeit als 
einschlägig. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 
eine Drogenauffälligkeit nach Teilnahme an einem 
Alkoholkurs bzw. eine Alkoholauffälligkeit nach Teil-
nahme an einem Drogenkurs nicht als einschlägige 
Wiederauffälligkeit gewertet werden soll. Als kon-
krete Kriterien der Legalbewährung werden Eintra-
gungen gem. §§ 24a, 24c StVG, §§ 315c, 316, 323a 
StGB, und Eintragungen zur Neigung zur Trunk- 
bzw. Rauschgiftsucht, sofern sie einschlägig und 
rechtskräftig sind, vorgeschlagen.

Die zentralen Register des Kraftfahrt-Bundesam-
tes bilden die Datengrundlage für die Evaluation 
der §70-Kurse. Zum einen lässt sich das auslösen-
de Ereignis der Beobachtung einer Person, die 
Neu erteilung der Fahrerlaubnis, im FAER und im 
Zen tralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) identifizie-
ren. Zum anderen bildet das FAER die zentrale 
Datengrundlage zur Beobachtung von Verkehrs-
auffälligkeiten und damit zur Analyse der Legal-
bewährung. Mit nicht einschlägigen Verstößen 
sollte umgegangen werden wie mit Eintragungen 
z. B. zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort, 
d. h. solche Verstöße sind zwar gesondert aufzu-
führen, sind aber nicht in die Wiederauffälligkeits-
rate mit einzu berechnen.

Durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) er-
geben sich Probleme bei der Stichprobenziehung. 
So dürfen im FAER nur Daten von Teilnehmern ab-
gefragt werden, von denen eine Einverständnis-
erklärung vorliegt. Darüber hinaus obliegt es bis-
lang vollständig den Trägern, gegenüber der daten-
erhebenden Institution (KBA) anzugeben, wessen 
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Daten abgefragt werden. Dieses Problem könnte 
umgangen werden, wenn die Fahrerlaubnisbehör-
den den Mitteilungen zur Neuerteilung einer Fahr-
erlaubnis Codierungen/Schlüsselzahlen zu ggf. 
durchlaufenen Maßnahmen hinzufügen. Der Um-
stellungsaufwand in den Registern und bei den 
übermittelnden Behörden wäre allerdings kostenin-
tensiv, da erhebliche Softwareänderungen notwen-
dig wären. Zudem Entsprächen die Daten nicht 
mehr dem rechtlich geregelten Zweck des FAER 
(vgl. Abschnitt IV StVG). Grundsätzlich ist zur Lö-
sung des Problems zumindest eine Rechtsgrund-
lage zur Übermittlung der Daten durch die Träger 
wünschenswert. Diese könnte ähnlich gestaltet wer-
den wie die Regelungen zur Evaluation der Fahreig-
nungsseminare (§ 4b Absatz 6 StVG).

Prinzipiell sind die Größe der Stichprobe und die  
Methode der Stichprobenziehung vor der Untersu-
chung, d. h. bei der Versuchsplanung, festzulegen. 
Bei kleineren Trägern wird eine Verpflichtung zu ei-
ner Vollerhebung aus zwei Rekrutierungsjahrgängen 
als sinnvoll angesehen. Bei größeren Trägern würde 
die Erhebung einer zufällig gezogenen Stichprobe 
aus zwei Rekrutierungsjahrgängen ausreichen.

Die Festlegung eines Werts zur Bewertung des 
Kurserfolgs anhand der Rückfallhäufigkeiten wird 
als notwendig erachtet, um bei der Anerkennung 
von Kursprogrammen willkürliche Entscheidungen 
zu verhindern. Bislang galten Kurse als wirksam, 
wenn die Rückfallhäufigkeit des zu evaluierenden 
Kurses den Referenzwert von 18,8 % nicht signifi-
kant überstieg. Rein statistisch gesehen ist zur  
Beurteilung einer signifikanten Abweichung von 
Häufigkeiten die Berechnung eines Chi-Quad-
rat-Tests erforderlich. Der Vorteil von Grenzwerten 
gegenüber Referenzwerten liegt klar im fehlenden 
Ermessenspielraum. Wird ein Grenzwert festgelegt, 
erscheint die Beurteilung des Kurserfolgs deutlich 
einfacher.9 Die bisherigen Evaluationen im §70- 
Kursbereich für Alkohol und Drogenkurse haben 
gezeigt, dass der Referenzwert von 18,8 % deutlich 
unterschritten wird. Alle Evaluationen erzielten Wer-
te unter 10 %. Auch die gemessenen Rückfallhäu-
figkeiten der Legalbewährungsstudie (Kapitel 2) als 
Maßstab des Gesamtsystems (= alle Neuerteilun-
gen) liegen für die Entziehungsgründe Alkohol und 

Drogen unter 10 %. Würde man den alten Referen-
zwert, wenn auch als Grenzwert, beibehalten, würde 
man in Kauf nehmen, dass sich der Erfolg der Kurse 
verschlechtert, sogar bis auf die doppelten Rückfall-
häufigkeiten als bislang gemessen. Im Sinne des Er-
halts des Erfolgs der Kurse kann man den alten Re-
ferenzwert also deutlich reduzieren. Somit wird von 
der AG befürwortet, einen Grenzwert von 10 % 
Rückfallhäufigkeit für Teilnehmer von §70-Alkohol- 
und Drogenkursen festzulegen. Das würde der Ver-
besserung der Kurse, d. h. die Reduzierung der 
Wiederauffälligkeiten von 18,8 % auf unter 10 %, 
Rechnung tragen.

Eine individuelle Beobachtungsdauer von drei Jah-
ren, die mit dem Datum der Neuerteilung startet, hat 
sich bewährt. Bei Abfrage der Legalbewährung 
muss eine Verzugszeit von einem Jahr einberech-
net werden. Abweichend vom bisher üblichen Vor-
gehen sollte eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
nicht zum vorzeitigen Ende der Beobachtung  
führen. Hintergrund des bisherigen Vorgehens war 
die Annahme, dass Personen nach der Entziehung 
seltener am Verkehr teilnehmen. Ihre Exposition 
nimmt sicherlich ab, nichtsdestotrotz ist weiterhin 
eine Auffälligkeit möglich.

Beispielhaft wurde ein Zeitstrahl vom Beginn einer 
Evaluation beim KBA bis zur Anerkennung eines 
Kursprogramms im Bundesland unter Berücksich-
tigung von möglichen Bearbeitungszeiten erstellt. 
Daraus ergibt sich, dass von der Projektplanung  
einer Evaluation bis zum Abschluss des Antrags auf 
Anerkennung gut sieben Jahre eingeplant werden 
müssen.

Es wird vorgeschlagen, die durch die Arbeitsgruppe 
vorgeschlagenen Empfehlungen verbindlich für die 
Evaluation von Maßnahmen im rechtlich geregelten 
Bereich festzulegen:

•  Kriterium:  
einschlägige Wiederauffälligkeit;

•  Datengrundlagen:  
ZFER und FAER;

•  Stichprobenziehung (grundsätzlich vor der  
Untersuchung festzulegen):

– bei kleineren Trägern:  
Vollerhebung aus zwei Rekrutierungs- 
jahrgängen,

– bei größeren Trägern:  
zufällig gezogene Stichprobe aus zwei  
Rekrutierungsjahrgängen;

9 Zwar ist auch hier eine inferenzstatistische Beurteilung erfor-
derlich, sofern mit Stichprobendaten gearbeitet wird. Diese 
sollte dann allerdings Teil des Evaluationsberichts sein, der 
vom KBA erstellt wird (siehe Kapitel 6).
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•  Beobachtungsdauer:  
drei Jahre mit Datum der Neuerteilung;

•  Grenzwert zur Bewertung des Kurserfolgs:  
10 %;

•  Dauer des gesamten Untersuchungszeitraums, 
einschließlich Versuchsplanung:  
mindestens sieben Jahre.

Diese Empfehlungen betreffen in diesem Fall die 
Evaluation der Kurse zur Wiederherstellung der 
Kraftfahreignung nach § 70 FeV. Zukünftig wäre 
vorstellbar, die gleichen Anforderungen für weitere 
Maßnahmen im rechtlich geregelten Bereich, z. B. 
psychologische Begleitmaßnahmen zu einer An-
wendung von Alkohol-Interlocks, zu definieren. Je 
nach rechtlicher Ausgestaltung solcher Maßnah-
men, z. B. hinsichtlich der Neuerteilung einer Fahr-
erlaubnis, müssten die Anforderungen geringfügig 
angepasst werden.

8 Anhang
Vorschlag für ein alternatives Vorgehen zur 
Evaluation des Kurserfolgs

Es stellt sich die Frage, wie der Erfolg der §70- 
Kurse in einem praktikablen Rahmen so gemessen 
werden kann, dass auf der Grundlage valider Daten 
Rückschlüsse auf den Erfolg der Kurse gezogen 
werden können. Und wie kann es dabei gelingen, 
den gesamten Prozess noch stärker als bisher 
schon auf die übergeordnete Evalierungsdimension 
„Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit“ auszu-
richten? Welche Daten müssen zu diesem Zweck 
erhoben und wie müssen sie verarbeitet werden? 
Wie sollen die Ergebnisse bewertet werden, damit 
eine valide und faire Aussage zum Erfolgsbeitrag 
der Kurse getroffen werden kann?

Annahme: Der Erfolgsbeitrag der Teilnahme an  
Kursen zur Wiederherstellung der Kraftfahreig-
nung lässt sich über die Kraftfahreignung der Teil-
nehmenden nach der Maßnahme messen. Eine 
Wiederauffälligkeit im Anschluss an die Wiederher-
stellung der Kraftfahreignung kann als Indikator für 
eine misslungene Wiederherstellung interpretiert 
werden. Auf den Erfolg einer Maßnahme lässt sich 
deshalb indirekt dadurch schließen, dass die Teil-
nehmenden in einem angemessen langen Zeit-
raum nach Wiedererteilung der Fahrerlaubnis nicht 
einschlägig auffällig werden.

Datenerhebung und Datenverarbeitung

Um Aussagen zum Erfolgsbeitrag bei Wiederher-
stellung der Kraftfahreignung durch die Kursteil-
nahme treffen zu können, ist es notwendig, dass 
die Daten aller Verkehrsteilnehmenden10, deren 
Kraftfahreignung als wiederhergestellt angesehen 
worden ist, systematisch erfasst und zum Zweck 
der Datenverarbeitung, Datenauswertung und Be-
wertung miteinander verknüpft werden. Dies würde 
also Kursteilnehmende, aber auch Personen mit 
positiver MPU oder sogar ohne jegliche Maßnah-
me nach Ablauf der Sperrfrist betreffen11. Folgen-
des Vorgehen kommt dabei unter statistischen als 
auch unter praktikabel-ökonomischen Gesichts-
punkten infrage.

Damit eine geeignete Institution valide Berechnun-
gen zum Zusammenhang zwischen Kursteilnahme 
und Wiederauffälligkeit der §70-Teilnehmenden vor-
nehmen kann, wäre eine automatisierte Vollerhe-
bung der Daten aller betreffenden Personen nötig.

Zusätzlich müssten, um das Verfahren in seiner 
Gültigkeit abzusichern, fortlaufend folgende Daten 
zu wissenschaftlichen Zwecken erhoben werden12: 

•  alle Teilnehmenden an §70-Kursen (jeweils  
Alkohol oder Drogen) mit Zeitpunkten der Maß-
nahmen und Erteilungen sowie

•  zur analogen Überprüfung der Prognosegüte: 
alle Fahrerlaubnisinhaber nach Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis infolge einer positiven Medizi-
nisch-psychologischen Untersuchung (MPU) mit 
Untersuchungsanlass Alkohol oder Drogen und

•  in Verbindung mit den unten stehenden sozio-
demografischen Kontroll-Variablen.

Mithilfe einer solchen Datenbank wäre es möglich, 
wissenschaftliche Datenauswertungen zum Er-
folgsbeitrag der §70-Kurse bei Neuerteilungen der 
Fahrerlaubnis vorzunehmen.

10 Wenn die Erfassung unvollständig oder abhängig davon ist, 
ob die Teilnehmenden ihr Einverständnis erteilen oder davon, 
welche Daten von den Kursanbietern zum Zweck der Berech-
nungen gemeldet werden, ist das gesamte Vorgehen verzerrt 
und führt zu invaliden Ergebnissen.

11 Da Personen ohne Maßnahme vor Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis allerdings nicht von irgendeinem Träger erfasst wird 
und im KBA nicht registriert wird, ob eine Maßnahme durch-
laufen wurde, bleibt dies Gruppe in der Betrachtung aus erfas-
sungstechnischen Gründen außen vor.

12 An dieser Stelle bleibt ungeklärt, welche Stelle diese Daten 
erhebt und weiter verarbeitet.
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Einbeziehung von Kontrollvariablen zur  
Sicherung der Validität

Um die Ergebnisse der Berechnungen möglichst 
zweifelsfrei und fair bewerten zu können, müssen 
mindestens die folgenden soziodemografischen Va-
riablen fallbezogen und über Personen-IDs kodiert, 
miterfasst werden:

•  Kursteilnahme Alkohol oder Drogen  
(analog zu den spezifischen Kursinhalten),

•  Anlass der MPU,

•  Zeitpunkt der Kursteilnahme bzw. Neuerteilung,

•  Geschlecht,

•  Altersgruppe,

•  Einwohnerdichte des Wohnorts  
(Meldeadresse),13 

•  höchster Bildungsabschluss,14 

•  ab dem Zeitpunkt der Wiedererteilung: fortlau-
fende Meldung von Wiederauffälligkeiten der 
Teilnehmenden über den gesamten Beobach-
tungszeitraum von drei Jahren.

Um Berechnungen zum Zusammenhang zwischen 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Kraftfahr-
eignung und tatsächlicher Kraftfahreignung, ge-
messen an der Rate von Wiederauffälligkeiten trotz 
Teilnahme an §70-Kursen bzw. an einer MPU über-
haupt zu ermöglichen, müssen ab dem Zeitpunkt 
der Meldung nach Neuerteilung der Fahrerlaubnis 
fortlaufend fallbezogen einschlägige Wiederauffäl-
ligkeiten zum Zweck der wissenschaftlichen Aus-
wertung gemeldet werden.

Auf der Grundlage einer solchen Datenstruktur 
können wiederauffälligkeitsbezogene Risiko-Kenn-
zahlen zum Erfolgsbeitrag der §70-Kurse bei der 
Wiederherstellung der Fahreignung sowie der 
MPU zum Zweck der Bewertung berechnet wer-
den.

Datenspeicherung

Es stellt sich die Frage, wie die in Vollerhebung  
erfassten fallbezogenen Daten Kursanbieter-spezi-
fisch zum Zweck der Evaluierung des Erfolgs von 
Kursen über Vergleichszahlen berechnet werden 
können, sodass auf deren Grundlage eine Bewer-
tung des spezifischen Kurserfolgs vorgenommen 
werden kann.

Mit der oben vorgeschlagenen Datenerfassung er-
gäbe sich ein Bild, das in Tabelle  A1 gezeigt wird. 

Beispielhaft kann dann jedem Anbieter, dem seine 
Teilnehmenden zuzuordnen sind, ab dem Zeitpunkt 
der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis die in Tabelle 
A2 dargestellte Datenstruktur zugeordnet werden 
(siehe Tabelle A2). 

Über diese oder eine analoge Verknüpfungsroutine 
wäre es möglich, folgende Abfragen durchzuführen:

„1AK“ – WA und „1AK“ – G/A/E/HB.

Damit lassen sich den inhaltsspezifischen, anbie-
terbezogenen §70-Kursangeboten, die Raten Wie-

13 Diese Variable sollte erfasst werden, um Verzerrungen wegen 
sozialräumlicher Einflussgrößen zu minimieren

14 Als Indikator für den sozioökonomischen Status, eine der 
wichtigsten Kontrollvariablen sozialwissenschaftlicher For-
schung, der in bisherigen Legalbewährungsstudien keine 
Berücksichtigung fand.

Tab. A1:  Vorgeschlagene Matrix zur Datenerfassung

Neuerteilung nach  
§70-Kursteilnahme

Neuerteilung nach  
MPU nach Anlass

Alkohol Drogen Alkohol Drogen

Gruppe 1A Gruppe 1D Gruppe 2A Gruppe 2D

Kurskonzept 1A   
- Anbieter 1AX ...

Kurskonzept 1D  
- Anbieter 1DX... --1 --

1 Auch hier wäre es möglich, eine Kodierung der Träger  
vorzunehmen

Tab. A2:  Vorgeschlagene Datenstruktur

Gruppe 1A (Beispiel)
1AK [Kursart Alkohol; §70-Kursteilnahme bei Anbieter K] → 
1AK-ID [Verknüpfung von Kursart, Kursteilnahme bei Anbieter 
K mit anonymisierender personenbezogener Identifikations- 
nummer]   

+ ID-Verknüpfung mit soziodemografischen Variablen  
[ID-G/A/E/HB] 

+ ID-Verknüpfung mit einschlägiger Wiederauffälligkeit  
[ID-WA]

1AK-ID Geschlecht

Altersgruppe

Meldeadresse

Höchster Bildungsabschluss

Wiederauffälligkeiten über einen festzulegen-
den Zeitraum
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derauffälliger über einen definierten Zeitraum ab 
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zuordnen, wo-
bei über eine indirekte Verknüpfung der IDs mit den 
soziodemografischen Kontrollvariablen die Gültig-
keit der Berechnungen über die Kontrolle ergebnis-
verzerrender Einflussgrößen sichergestellt wird.

Gleichzeitig entsteht eine Datenbank, die alle ge-
nannten Variablen systematisch und vollständig
zum Zweck wissenschaftlicher Auswertungen mit-
einander verknüpft.

Diese Vorgehensweise erlaubt erstmalig, fortlau-
fende wissenschaftliche Analysen zur Qualitäts-
sicherung des Gesamtprozesses vorzunehmen.

Gegebenenfalls lassen sich besonders erfolgreiche 
Konzepte über anbieterbezogene qualitative Ana-
lysen identifizieren und in den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess einspeisen.

Dass die Kursanbieter an einer kontinuierlichen
Verbesserung des Erfolgs ihrer Angebote, ausge-
drückt über die Verringerung der Wiederauffällig-
keitsraten ihrer Teilnehmenden (bzw. des Risikos, 
das von den Teilnehmenden für den Straßenver-
kehr ausgeht), interessiert sind, kann selbstver-
ständlich vorausgesetzt werden.

Für die BASt erhöht sich innerhalb dieses Prozes-
ses die Qualitätssicherung über die Ausformulie-
rung der Evaluationsanforderungen im Hinblick auf 
besonders wirksame §70-Maßnahmenelemente
unter direkter Bezugnahme auf die Dimension 
Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit.

Datenauswertung

Wie kann eine mathematisch hinreichend genaue 
Vergleichsberechnung erfolgen, deren Ergebnisse 
es erlauben, den Erfolg von §70-Kursen zu bewer-
ten und die Prognosegüte von MPU-Gutachten ein-
zuschätzen?

Wenn das oben vorgeschlagene Schwellenmodell 
Anwendung findet, um die Wiederauffälligkeit zu 
definieren, entstehen über die skizzierten Daten-
bankbestandteile

„1AK – WA“ und „1AK – G/A/E/HB“

folgende Vergleichs-Berechnungsmöglichkeiten zur 
Einschätzung des Erfolgs spezieller anbieterbezo-
gener Kursangebote:

• 

 

 

 
 

• Beispiel

Anbieter K hat auf der Grundlage der Bewertung 
seiner eingereichten Unterlagen zur Anerkennung 
eines §70-Kurses und erteilter Kurs-Anerkennung 
in einem Zeitraum von 2 Jahren 50 Teilnehmende15 

geschult, den Teilnehmenden wurde anschließend 
die Kraftfahreignung bestätigt, die Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis ist erfolgt.

Nach drei Jahren muss der Anbieter nachweisen, 
dass seine Kursteilnehmenden (bezogen auf das 
spezifische Kurskonzept) nicht statistisch bedeut-
sam häufiger wieder auffällig geworden sind, also 
die Verkehrssicherheit gefährdet haben, als eine 
vergleichbare zufällige Stichprobe Kursteilneh-
menden der jeweiligen Vergleichsgruppe (Alkohol, 
Drogen).

Auf der Grundlage der Datenbankstruktur zieht die 
geeignete Institution dazu eine Vergleichsstich-
probe geschichtet (stratifiziert) zufällig aus dem 
Gesamt-Pool aller erfassten §70-Maßnahmen-Teil-
nehmenden (ohne die Teilnehmenden des infrage 
stehenden Kurskonzepts) so, dass die zu evaluie-
rende Anbieter-Stichprobe und die Vergleichs-
stichprobe möglichst proportional sind im Hinblick 
auf folgende Teilnehmenden-Kontrollvariablen: 
Zeitraum der Maßnahme, Geschlecht, Altersgrup-
pe, Bevölkerungsdichte des Wohnorts.16 

Anschließend werden das relative Risiko17 des Auf-
tretens einer Wiederauffälligkeit nach Neuerteilung 

15 Hilfsweise sollte die Mindestanzahl Teilnehmender eines zu 
evaluierenden Kurskonzepts auf eine Größe von N > 30  
entsprechend dem zentralen Grenzwerttheorem festgesetzt 
werden. Zum zentralen Grenzwerttheorem bei der Analyse 
kleiner Stichproben siehe z. B. BORTZ & LIENERT (2013) 

16 Zum Vorgehen beim Ziehen von stratifizierten (geschichteten) 
Zufallsstichproben HEERINGA et al. (2010). Siehe dazu auch 
BORTZ & DÖRING (2002): „Für eine geschichtete Stichprobe 
wird die Population hinsichtlich relevanter Hintergrundvariab-
len in möglichst homogene Subgruppen (Schichten bzw. Teil-
listen der gesamten Populationsliste) eingeteilt (z. B. Perso-
nen derselben Alters- oder Berufsgruppe). Aus diesen Schich-
ten werden dann jeweils Zufallsstichproben gezogen, die vom 
Umfang her die prozentualen Anteile der Merkmalsverteilung 
in der Population widerspiegeln können (proportional 
geschichtete Stichprobe). Wenn bekannt ist, welche Hinter-
grundvariablen für die untersuchten Variablen relevant sind 
und die Populationsliste in die entsprechenden Teillisten 
(Schichten, Strata) gegliedert werden kann, führt die geschich-
tete Stichprobe zu genaueren Parameterschätzungen als die 
einfache Zufallsstichprobe; vgl. Klumpenstichprobe.“ 

17 Zum Relativen Risiko als Maß der deskriptiven Statistik siehe 
z. B. EGGER & RAZUM (2014).
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der Fahrerlaubnis für beide Stichproben berechnet. 
Für die aus dem Gesamt-Pool gezogene zufällige 
Vergleichsstichprobe wird das Konfidenzintervall 
auf dem 95%-Niveau berechnet.

Datenbewertung

Zur Bewertung der Ergebnisse werden die relativen 
Risiken beider Stichproben miteinander verglichen. 
Für eine positive Evaluation der Kursteilnehmen-
den-Stichprobe wird folgende Bedingung einge-
führt:

Das Risiko innerhalb von drei Jahren nach Wie-
dererteilung der Fahrerlaubnis wieder auffällig 
zu werden darf bei den Teilnehmenden des zu 
evaluierenden Kurses nicht höher sein als bei 
den Personen der zufälligen Vergleichsstich- 
probe.

Als kritisch (Ausschlusskriterium) wird die 95%- 
Grenze des Konfidenzintervalls der zufällig ge-
zogenen Vergleichsstichprobe gesetzt.

Inhaltlich bedeutet diese Setzung, dass Kursanbie-
ter, die einen Kurs evaluieren müssen, nachweisen 
müssen, dass ihre Teilnehmenden im Anschluss an 
die §70-Maßnahme und die Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis nicht häufiger wieder auffällig werden 
bzw. die Straßenverkehrssicherheit nicht häufiger 
gefährden als Teilnehmende anderer bereits positiv 
evaluierter §70-Kursangebote.

Zwar wird die Ausschluss-Grenze aus Fairness-
gründen auf die untere Vertrauensintervall-Grenze 
der zufälligen Vergleichsstichprobe festgesetzt, was 
heißt, es dürfen höchstens genauso viele Wieder-
auffällige in der zu evaluierenden Kursteilnehmen-
dengruppe auftreten wie bei den konkurrierenden 
Kursanbietern. Gleichzeitig ist aber aus verteilungs-
theoretischen Gründen anzunehmen, dass die Rate 
der Wiederauffälligen über die Zeit und alle Kurse 
im Durchschnitt sinken wird, weil sicher anzuneh-
men ist, dass die Qualitätssicherung insgesamt zu 
Verbesserungen des Erfolgs der §70-Kurse führen 
wird.

Damit kann in dem Prozess auch statistisch das 
Element der kontinuierlichen Verbesserung bei
gleichzeitiger Fairness gegenüber den Anbietern 
eingeführt werden, deren Konkurrenz noch stärker 
als bisher schon auf die eigentlich infrage stehende 
Impact-Dimension Erhöhung der Straßenverkehrs-
sicherheit fokussiert wird.
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schulen und Ausbildungsfahrlehrern
Brünken, Leutner, Sturzbecher
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
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Glaser, Glaser, Schmid, Waschulewski
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
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M 285: Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr – Bedarf-
sanalysen im Kontext von Lebenslagen, Lebensstilen und ver-
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http://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.
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